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Rechtliche und gesetzgeberische Probleme aus priventiver Sicht

Erwin Zimmerli
Dr. oec. HSG, Kantonspolizei Ziirich,
Chef der Spezialabteilung 1, Zeughausstrasse 11, 8021 Ziirich

Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung 287
1. Was ist Wirtschaftskriminalitdt? 287
2. Zum Begriff des Wirtschaftsstrafrechts 292
3. Zur Privention 293
II. Strafrecht 294
1. Ubersicht iiber die wichtigsten
wirtschaftsstrafrechtlichen Tatbestinde 294
2. Priventive Funktion des Strafrechts 296
21. Praventivwirkung der kurzfristigen
Freiheitsstrafe? 297
22. Zur Priventivwirkung der Geldbusse 298
‘a) Im StGB 300
b) Im VStR 301
¢) Im BdBSt 302
23. Berufsverbot 303
24. Einziehung 303
a) Probleme bei Wirtschaftsdelikten 305
b) Fehlendes Verfahren zur selb-
standigen Einziehung 306
25. Haftung des Vertreters und des
Vertretenen 308
a) Im StGB 308
b) Im Verwaltungsstrafrecht 313
¢) Im BdBSt 315

285



I1I.

IV.

3. Beurteilung des strafrechtlichen Schutzes

31. Licken beim strafrechtlichen Schutz vor
Computerkriminalitit
a) Bedeutung der EDV
b) Begriff der Computerkriminalitit
c¢) Strafrechtlicher Schutz vor

Computerkriminalitit

d) Zur geplanten Revision des StGB

32. Ist ein Straftatbestand des Insider-
missbrauchs wirklich notig?

4. Strafrechtliche Bekimpfung der internationalen
Wirtschaftskriminalitat

41. Rechtshilfe bei Fiskaldelikten
42. Ubersicht iiber die kleine Rechtshilfe nach IRSG
43. Flankierende Massnahmen

5. Zur geplanten Revision der Ziircher StPO

Aktienrecht
1. Schwachstellen

2. Losungsansitze im bundesritlichen Entwurf
a) Grindungsvorschriften
b) Wechselseitige Beteiligung
¢) Konsolidierungspflicht
d) Revisionsstelle
e) Transparenz

3. Beurteilung aus wirtschaftskriminologischer
Sicht

Anhang: Kriminalstatistische Angaben

1. Straftaten
2. Straftiter
3. Aufgekliarte Wirtschaftsdelikte im Kanton Ziirich

Literaturverzeichnis

286

316

319
319
320

320
323

326

330

330
332
336

338

339

341

343
343
344
345
345
346

346

349

350
354
358

359



I. EINLEITUNG

1. Was ist Wirtschaftskriminalitit?

Die Auffassungen iiber den Begriff der Wirtschaftskriminali-
tdt unterscheiden sich von Land zu Land. Gewisse wirtschaft-
liche Verhaltensweisen sind in einem Land verboten, in ei-
nem anderen aber erlaubt. Das hingt hauptsichlich mit den
unterschiedlichen Zielen der nationalen Wirtschafts- und
Sozialordnung zusammen.

Das schweizerische Kartellrecht beispielsweise stellt sich auf den Boden des
Missbrauchsprinzips (Philosophie des moglichen Wettbewerbs). Es dient
der Bekimpfung volkswirtschaftlich oder sozial schadlicher Wirkungen
kartellistischer Wettbewerbsbehinderungen. Die Anti-Trust-Gesetzgebung
in den USA basiert demgegeniiber auf dem Verbotsprinzip; denn dort
werden Kartelle per se als schadlich angesehen.

Das schweizerische Kartellgesetz (KG)! verzichtet auf eigene Strafbe-
stimmungen und iiberldsst es den Parteien, ihre Interessen auf dem Weg
des Zivilprozesses geltend zu machen. Als weitere Mittel zur Zwecker-
reichung sind im verwaltungsrechtlichen Teil des KG die Institute der
Sonderuntersuchung und der allgemeinen Erhebung vorgesehen. Organ
hiefiir ist die Kartellkommission.

Das deutsche Kartellrecht, das sich mehrheitlich am Verbotsprinzip
orientiert und eigene Bussgeldtatbestinde enthilt (§ 38 I Nr. 1 des Ge-
setzes gegen Wettbewerbsbeschrinkungen, GWB),2 stattet die Kartell-
behérde denn auch mit schirferen Zwangsmitteln aus, als es der schwei-
zerische Gesetzgeber getan hat. So ist die deutsche Kartellbehorde ge-
miss § 46 GWB befugt, im Rahmen eigener Ermittlungen Durchsuchun-
gen. und Prifungen in den Riumen des verdichtigten Unternehmens
durchzufihren. Demgegeniiber kann die schweizerische Kartellkom-

1 SR 251.

2 Wegen kartellistischen widerrechtlichen Preisabsprachen in der deutschen Bau-
wirtschaft verhingte das Kartellamt gegen 77 Bauunternechmen sowie verantwort-
liche Angestellte Bussen iiber insgesamt 54 Mio. DM (Neue Ziircher Zeitung,
5. Oktober 1983).
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mission im Verfahren der Sonderuntersuchung — dhnlich wie der Rich-
ter in einem Zivilprozess — bloss Parteien und Zeugen einvernehmen
und die Edition von Urkunden verlangen (Art. 21 Abs. 2 KG). Das
Eidgendssische Volkswirtschaftsdepartement kann aufgrund einer
Sonderuntersuchung beim Bundesgericht verwaltungsrechtliche Klage
erheben (Art. 22 Abs. 2 KG). Das Bundesgericht kann bei Gutheissung
der Klage Vorkehren von Kartellen verbieten (Art. 22 Abs. 2 KG). Ein
solches Verbot wurde bis heute noch nie erlassen.

a) Die erwihnte uneinheitliche Begriffsbestimmung zeigt sich
etwa auch darin, dass in der BRD durch Wirtschaftsstrafta-
ten, deren Ermittlung 1981 abgeschlossen war, in 54,4% der
Fille der Staat bzw. Korperschaften 6ffentlichen Rechts und
in 11,5% Einrichtungen der sozialen Sicherheit beeintriach-
tigt wurden.3 In 2/3 der Fille wurden also staatliche Ein-
richtungen geschidigt und damit {iberindividuelle Rechts-
giiter verletzt. Demgegeniiber ist in der Schweiz das Bild der
Wirtschaftskriminalitdt gezeichnet durch deliktisches, meist
ungetreues Verhalten von Personen in Unternehmungen,
die mehrheitlich mit Fihrungsfunktionen beauftragt sind,
sodann durch deliktisch verursachte Zusammenbriiche von
Firmen und endlich durch den Verkauf schwindelhafter Ka-
pitalanlagen. Es geht hierzulande also vor allem um Tatbestinde
des gemeinen Strafrechts, wodurch an sich individuelle Rechts-
giiter verletzt werden.4

b) Hinsichtlich der Schadenhohe ist unbestritten, dass Wirt-
schaftskriminalitit hohere wirtschaftliche Schiden verur-
sacht als die gesamte iibrige gegenstindlich-greifbare Krimi-
nalitit zusammen. Aufgrund der im Jahr 1981 abgeschlos-

3 Vgl Protector 4/83, (Ziirich) S. 5, wo die bundesweite Kriminalstatistik 1982
kommentiert und die Analyse der vom Max-Planck-Institut fiir auslindisches
und internationales Strafrecht 1981 bundesweit erfassten 3102 abgeschlosse-
nen Ermittlungsverfahren wegen Wirtschaftsstraftaten dargestellt ist.

4 Vgl aber hinten Seite 293.
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senen Ermittlungsverfahren errechnete das Max-Planck-Insti-
tut fiir auslindisches und internationales Strafrecht fiir die
BRD Schiden von rund 3,6 Mrd. DM.5 In der Schweiz exi-
stiert keine vergleichbare Statistik. Es wurde der Versuch
unternommen, die Bedeutung der Wirtschaftskriminalitdt
in der Schweiz zu quantifizieren. Aufgrund von Extrapola-
tionsrechnungen kam man fiir den Zeitraum zwischen 1973 —
1976 auf einen Schaden von rund 1 Mrd. Fr. jahrlich, wobei
eingeriumt wird, dass dieser Wert vermutlich zu hoch sei.®
In dieser Zahl sind keine Schitzungen iiber die vermutlich
hohe Dunkelziffer beriicksichtigt.

Die Kantonspolizei Ziirich errechnete zwischen 1973 und
1983 allein fur ihren Zustindigkeitsbereich einen durch-
schnittlichen Deliktsbetrag von iber 200 Mio. Fr. pro Jahr.?

Wichtige Indikatoren iber das Ausmass der Wirtschaftskri-
minalitit sind die Zahlen iiber Fiskaldelikte und Konkurse,
auch wenn letztere nur teilweise deliktisch verursacht wur-
den.

In der BRD zeigt ein Vergleich der verschiedenen Arten von Delikten
im Bereich der Wirtschaftskriminalitiat aus dem Jahr 1980, dass die Steu-
erhinterziehung mit 40% aller Fille diejenigen des Betruges iibertrafen,
die 34,8% ausmachten.8

Allein im Kanton Zirich wurden in den Jahren 1981 und 1982 insge-
samt gegen 3427 Steuerpflichtige wegen Steuerwiderhandlungen, ins-
besondere wegen Nichteinreichung der Steuererklirung oder wegen Hin-
terziehungsversuchs Bussen zwischen 30 und 20000 Fr. ausgefillt. In den
beiden genannten Jahren wurden zudem gegen 777 Steuerpflichtige Nach-
und Strafsteuerverfahren durchgefiihrt. Der Gesamtbetrag der im Nach-
und Strafsteuerverfahren veranlagten Staats- und Gemeindesteuern be-
trug im Jahr 1981 rund 8 Mio. Fr., im Jahr 1982 rund 7 Mio. Fr.? Das

Vgl. FN 3.

Schultz, Wirtschaftskriminalitit, S. 59.
Vgl. Statistik im Anhang, IV, 3.
Kiister,'S. 254.

Neue Ziircher Zeitung, 3. Juni 1983.

\O QO <) O Lh
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Ergebnis der letzten Steueramnestie brachte 1969 ein nicht versteuertes
Vermogen von 11,5 Mrd. Fr. zutage.10

Die Zahl der Konkurse erreichte in der Schweiz 1983 einen Hochststand;
mit 3925 Konkursen mussten 13% mehr Verfahren eroffnet werden als
im Vorjahr. Bereits 1982 hatten die Konkursanmeldungen gegeniiber
1981 um 15% zugenommen. 1983 konnten 352 nach dem ordentlichen
und 2599 nach dem summarischen Verfahren erledigt werden. In 984
Fillen musste die Konkurseroffnung mangels Aktiven (!) eingestellt
werden. Aus den 1983 erledigten Konkursen entstand ein Verlust von
644 Mio. Fr. 11

Weitere quantitative Angaben finden sich im Anhang, der eine Ubersicht
iiber die relevanten Daten aus der Ziircher Kriminalstatistik wiedergibt.12

Die hohen immateriellen Schdden, welche hauptsichlich durch
den Missbrauch des Vertrauens entstehen, kdnnen besonders
die Kreditwirtschaft, aber auch den Geld- und Anlagemarkt
und mithin das gute Funktionieren unserer Wirtschaftsordnung
schlechthin beeintrachtigen.13

c¢) Es erstaunt nicht besonders, dass die wahre Bedeutung
dieser Kriminalitdtsart recht spdt entdeckt wurde, handelt es
sich doch bei Wirtschaftsdelikten um Straftaten, die ohne
Anwendung von Gewalt veriibt werden und denen ein komple-
xer Sachverhalt zugrunde liegt, dem man vorerst nicht ansieht,
ob er iiberhaupt als strafbares Verhalten zu qualifizieren ist.

d) Die Aufdeckung von Wirtschaftsdelikten ist schwierig und
verlangt nebst juristischen Kenntnissen Erfahrungen auf kauf-
méinnischem Gebiet.14

Der Gesetzgeber in der BRD hat diesem Gesichtspunkt Rechnung ge-
tragen. Durch die Bildung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften ist es

10 Schultz, Wirtschaftskriminalitit, S. 61.

11 Neue Ziircher Zeitung, 15. Mai 1984.

12 Vgl hinten, IV, 1, 2.

13 Vgl. Zimmerli, Wirtschaftskriminalitit S. 3 ff.

14 Vgl. hiezu die interessanten Vorschlige von Rothenfluh, S. 374 ff.
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gelungen, den Anteil der Ermittlungsverfahren, bei denen es zu einer An-
klage kam, in den letzten Jahren bestindig zu erhohen: so von 50% im
Jahre 1974 auf 69% im Jahre 1981.15

Bei der ziircherischen Kantonalen Abteilung fiir Wirtschaftsdelikte (Unter-
suchungs- und Anklagebehorde) ist folgendes festzustellen: 1977 wur-
den von den eingebrachten Fillen 19 sistiert und 8 zur Anklage gebracht,
wihrend das Verhiltnis im Jahr 1978 20:15 und im Jahr 1979 29:8
betrug.16

Im Kanton Ziirich setzte eine effektivere Verfolgung der Wirt-
schaftsdelikte ein, als 1978 ein Drei-Stufen-Modell verwirklicht
wurde: Wirtschaftsdelikte werden durch spezialisierte Ermitt-
lungsbeamte (Polizeiebene), spezialisierte Untersuchungsorgane
(Anklagebehorde) und spezialisierte Richter (einzig ordentliche
kantonale Instanz) verfolgt und beurteilt.1?

e) Fir die folgenden Ausfilhrungen kann auf eine genaue
Bestimmung des Begriffs Wirtschaftskriminalitdit verzichtet
werden. Es geniigt, ihn durch die folgenden, oben erdrterten
Merkmale zu charakterisieren:

— Wirtschaftskriminalitdt verursacht hohe materielle und immaterielle
Schiden;

— Wirtschaftsdelikte werden ohne Anwendung von Gewalt begangen.
Sie sind “ungegegenstindlicher Natur” und werden durch Missbrauch
von Firmen und Gestaltungsmoglichkeiten des geltenden Rechts veriibt;

— Die Aufdeckung von Wirtschaftsstraftaten ist schwierig und setzt neben
juristischen besondere kaufminnische Kenntnisse voraus;

— Bei der Begehung von Wirtschaftsdelikten werden hauptséachlich Tat-
bestinde des gemeinen Strafrechts erfiillt.

15 Protector, S. 7 (FN 3).

16 Vgl. Schmid, Banken S. 221.

17 1983 umfasste das Fachdezernat der Kantonspolizei 18 Spezialisten (inkl. einen
Biicherexperten). Bei der Kantonalen Abteilung fiir Wirtschaftsdelikte wirkten
2 Staatsanwilte, 9 Untersuchungsrichter und 1 Biicherexperte. Am Obergericht
amtete ein Kammervorsitzender und zwei spezialisierte Oberrichter. Uber die Ver-
folgung der Wirtschaftskriminalitdt im Kanton Ziirich: Schmid, Banken, S. 199 ff.,
besonders S. 203f., beziiglich der Situation in andern Kantonen, S. 205ff.
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2. Zum Begriff des Wirtschaftsstrafrechts

In engem Zusammenhang mit dem Begriff der Wirtschafts-
kriminalitit steht der Begriff des Wirtschaftsstrafrechts.18 Wie
bereits erwdhnt, unterscheidet sich das, was als Wirtschafts-
kriminalitit bezeichnet wird, von Land zu Land, und dies
gilt auch fir den Begriff des Wirtschaftsstrafrechts. In der
Schweiz existiert kein explizites Wirtschaftsstrafrecht wie z.B.
in Holland.19 Bei der Suche nach einem impliziten Wirtschafts-
strafrecht scheint es naheliegend, als Wirtschaftsstrafrecht alle
jene Strafnormen zu bezeichnen, die dem Schutz wirtschaft-
lichen Rechts dienen. Nun wurde der Nachweis 20 erbracht,
dass zwischen wirtschaftlichem und nicht wirtschaftlichem
Recht nicht differenziert werden kann, weil die meisten Nor-
men irgendwie einen wirtschaftlichen Bezug implizieren. Wirt-
schaftsrecht ist deshalb enger auszulegen. Es ist als Recht der
wirtschaftlichen Koordination zu bezeichnen, das durch die
Merkmale der Funktionalitit, Institutionalitit und Technizitit
gekennzeichnet ist und den Zweck hat, einen gerechten und
zweckmaissigen Einsatz der knappen Produktionsfaktoren si-
cherzustellen.2l So verstandenes Wirtschaftsrecht umfasst neben
dem Wirtschaftsverwaltungsrecht auch das Privatrecht.22

Ausgehend von der Formel, dass Wirtschaftsstrafrecht die
Summe jener Strafnormen ist, die zum Schutz des Wirtschafts-
rechts bestehen, kann der Begriff des Wirtschaftsstrafrechts
nach Schmid 23 wie folgt umschrieben werden:

18 A M. Schultz, Wirtschaftskriminalitit, S. 55f.

19 Vgl. hiezu Schaffmeister, S. 782 ff.

20 Schluep, Wirtschaftsrecht, S. 69 ff.

21 Schluep, Wirtschaftsrecht, S. 83 ff.

22 Vgl. Schluep, Mitbestimmung, S. 326; Das moderne Wirtschaftsrecht will nun
*“... gerade auch die Funktion herausstreichen, die dem Privatrecht zum Vollzuge
einer gegebenen Wirtschaftsverfassung oder mindestens zur Konstitution einer
im Dienste des Gemeinwohls stehenden Wirtschaftsordnung zukommt”.

23 Schmid, Banken S. 11.

292



“Wirtschaftsstrafrecht ist die Gesamtheit der Strafrechtsnormen, die den
geordneten Ablauf rechtsgeschiftlichen Verhaltens und die Einhaltung
jener staatlichen Erlasse zu gewihrleisten haben, die die Wirtschaft ordnen,
koordinieren und Abgaben unterwerfen.”

Bereits hier kann die Feststellung getroffen werden, dass die
vermogensstrafrechtlichen Normen des StGB — obwohl bloss
zum Schutz individueller Rechtsgiiter konzipiert — Funktionen
zum Schutz der Wirtschaftsordnung ausiiben. Denn Wirtschafts-
kriminalitit ist ausserordentliche, besonders qualifizierte
Angriffsform, deren Schiden materieller und immaterieller
Art iiber die Verletzung von Einzelinteressen hinaus wirken und
tiberindividuelle Rechtsgiiter verletzen.24

3. Zur Priavention

Unter dem Begriff der ‘“‘Privention” sollen alle Massnahmen
verstanden werden, die wirtschaftskriminelles Handeln erschwe-
ren oder verhindern und Schidden solcher Handlungen verrin-
gern oder vermeiden. Verbesserungen der Privention kénnen
durch Anderungen des materiellen Straf-, Zivil- und Verwal-
tungsrechts sowie durch organisatorische Massnahmen bei der
Strafverfolgung erzielt werden. Sodann spielen private Schutz-
organisationen, Auskunfteien, die Medien und eigene Selbst-
schutzmassnahmen durch potentielle Opfer 25 eine bedeutsame
Rolle. So verstandene Prdvention beschligt hauptsichlich
kriminalpolitische Bereiche, weil Kriminalpolitik wohl primér
die vorbeugende Kriminalititsbekdmpfung anvisiert.26

Im folgenden geht es darum, gewisse strafrechtliche Sanktionen
auf ihre Priventivwirkung hin zu untersuchen. Sodann werden
einige neue gesetzgeberische Vorhaben aus kriminalpolitischer
Sicht kritisch beurteilt.

24 Vgl. Zimmerli, ZStR 91 (1975), S. 311.
25 Vgl. hiezu ausfiihrlich Zimmerli, Praventive Bekampfung S. 56 ff.
26 Vgl. Schwind, S. §.
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II. STRAFRECHT

1. Ubersicht iiber die wichtigsten wirtschaftsstrafrechtlichen
Tatbestinde

a) Der strafrechtliche Schutz vor Wirtschaftskriminalitit ist vor
allem folgenden Tatbestinden des StGB aufgegeben:27

Veruntreuung (Art. 140), Betrug (Art. 148), unwahre Angaben
tiber Handelsgesellschaften und Genossenschaften (Art. 152),
Warenfalschung (Art. 153f.), Wucher (Art. 157), Verleitung
zu Spekulation (Art. 158), ungetreue Geschiftsfiihrung (Art.
159), Kreditschidigung (Art. 160), Verletzung des Fabrikations-
und Geschiftsgeheimnisses (Art. 162), Konkurs- und Betrei-
bungsdelikte (Art. 163 ff.), Urkundendelikte (Art. 251 ff.),
wirtschaftlicher Nachrichtendienst (Art. 273).

b) Sodann spielt das Bundesgesetz iiber das Verwaltungsstraf-
recht (VStR)28 eine immer bedeutendere Rolle. Es hat fir
das Bundesverwaltungsrecht gemeinsame Straftatbestinde ge-
schaffen und das Verwaltungsstrafverfahren grosstenteils ver-
einheitlicht. In Art. 14 wird der Leistungs- und Abgabebetrug
erfasst; in Art. 15 die Urkundenfdlschung und die Erschleichung
einer falschen Beurkundung; in Art. 16 die Unterdriickung von
Urkunden und in Art. 17 die Begiinstigung. Fiir das Steuerrecht
des Bundes ist es von grosser Bedeutung geworden, da es auf
alle von den Bundesbehtrden administrierten Bundessteuern
anwendbar ist, also vornehmlich auf den Zoll, die Warenumsatz-
steuer, die Stempelabgaben, die Verrechnungssteuer, die Tabak-
steuer, die Alkoholsteuer und die Abgaben des Landwirtschafts-
rechts. Nur der Bundesratsbeschluss tiber die Erhebung einer
direkten Bundessteuer (BdBST) 29 bleibt — als kantonal durch-

27 Vgl. die diesbeziiglichen kriminalstatistischen Angaben im Anhang, IV, 1
28 SR 313
29 SR 642.11
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gefilhrte Steuer — weitgehend ausserhalb des Verwaltungsstraf-
rechts. Er enthdlt in Art. 130bis einen eigenen Vergehens-
tatbestand des Steuer- und Inventarbetrugs.30

c) Aus der verwirrenden Vielfalt der nebenstrafrechtlichen
Bundeserlasse seien die folgenden genannt: Patentgesetz (Art.
81f. PatG)3l, Gesetz gegen den unlautern Wettbewerb (Art.
13 ff. UWG) 32, Urheberrechtsgesetz (Art. 42 ff. URG) 33, Ban-
kengesetz (Art. 46 f. BankG) 34, Anlagefondsgesetz (Art. 49 ff.
AFG) 3 und das Bundesgesetz betreffend Strafbestimmungen
zum Handelsregister- und Firmenrecht.36

d) Den Kantonen ist es aufgrund von Art. 335 Ziff. 1 Abs. 1
StGB vorbehalten, im Ubertretungs- und Polizeistrafrecht zu
legiferieren. Gestiitzt auf Art. 335 Ziff. 1 Abs. 2 StGB kénnen
die Kantone auch Verwaltungs- und Prozessstrafnormen erlas-
sen, wobei fraglich ist, ob dem kantonalen Gesetzgeber im Ver-
waltungsstrafrecht die Kompetenz nicht nur zum Erlass von
Ubertretungstatbestinden, sondern auch von Vergehenstat-
bestinden zugewiesen ist.36a Jedenfalls hat die Bundesgesetz-
gebung Vorrang, und solche kantonalen Tatbestinde hitten nur
subsididre Bedeutung. In Art. 335 Ziff.2 StGB wird aber zu-
gunsten des kantonalen Steuerstrafrechts ein ausdriicklicher
Vorbehalt angebracht. Sodann konnen die Kantone, gestiitzt
auf Art. 73 Abs. 2 OR (gegen Zinsmissbrauche) und gestiitzt
aulf Art. 418 OR (beziiglich Borsenmakler), Strafvorschriften
erlassen.

30 Das Verfahren gemiss VStR ist allerdings anwendbar fir die Verfolgung des
Steuer- und Inventarbetrugs, wenn der Kanton das entsprechende Verfahren
nicht kennt (Art. 133bis Abs. 2 BdBST).

31 SR 232.14

32 SR 241

33 SR 231.1

34 SR 952

35 SR 951.31

36 SR 221414

36a Krauss, S.49f,
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e) Der Kanton Ziirich hat Vorschriften beziiglich Darleiher,
Darlehens- und Kreditvermittler erlassen,37 wobei Widerhand-
lungen mit Busse bis zu Fr. 10000. — oder Haft bestraft
werden (Art. 214a EG ZGB).38 Ferner besteht ein Wertpapier-
gesetz, 39 das den borslichen sowie ausserborslichen Wertpapier-
handel regelt und Widerhandlungen mit Busse und Haft be-
droht (Art. 39 Wertpapiergesetz). Im Fiskalbereich erfassen
§§ 185 ff. des Gesetzes iiber die direkten Steuern (StG) 40 die
Steuerdelikte.

2. Priventive Funktion des Strafrechts

Dem Strafrecht werden priventive Funktionen zugewiesen;
denn nach vorherrschender Auffassung besteht die Funktion
der Strafe nicht in erster Linie in der Vergeltung, sondern
hat einerseits den Tater von weiteren, zukiinftigen Straftaten
abzuhalten (Spezialprivention), andererseits maogliche Delin-
quenten abzuschrecken, straffillig zu werden (Generalpriven-
tion). In diesem Rahmen beschrinkt sich die Priavention bloss
auf weitere Rechtsbriiche, nachdem bereits eine Straftat be-
gangen ist. Damit sind die Moglichkeiten der Kriminalitits-
verhiitung nur teilweise erfasst und keinesfalls ausgeschopft.
Die primdre Priavention auf rechtlicher Ebene liegt im Bereich
des Zivil- und Verwaltungsrechts.

Empirisch gesicherte Erkenntnisse iiber die Wirkungen der
Strafe und damit des Strafrechts fehlen weitgehend; ‘“‘die
Rolle des Strafrechts in der sozialen Wirklichkeit (ist) ... un-
geklirt”’.41 Es ist hier nicht der Ort, sich mit den verschiedenen
Straftheorien auseinanderzusetzen. Fest steht, dass ‘Zuwider-
handlungen gegen elementare soziale Normen auf andere Weise

37 GS 954.2

38 GS 230

39 GS 953.1

40 GS 631.1

41 Stratenwerth, AT S. 42, N. 24
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als durch die Androhung und die Verhidngung offentlicher
Strafe nicht zu verhindern oder, wo sie trotzdem begangen und
wo sie entdeckt werden, ohne Gefahr fiir den sozialen Frieden
nicht zu bewiltigen” 42 sind. Das Strafrecht ist aus diesen
generalpriaventiven Griinden bis auf weiteres erforderlich.

21. Priventivwirkung der kurzfristigen Freiheitsstrafe?

Die Priventivwirkung der Strafe hingt von verschiedenen Fak-
toren ab:43 Wichtig ist die Feststellung, dass unser System
der Kriminalititskontrolle lingst nicht mehr gesteuert wird
durch Verbote, deren Verletzung und die darauffolgende Sank-
tion. Viel eher ist die Kapazitit des Kontrollapparates ent-
scheidend, d.h. die sachlichen und personellen Mittel der
Polizei, der Justiz und des Vollzugs. Solange diese Mittel kon-
stant bleiben, kann trotz mehr Kriminalisierung per Saldo kein
vermehrter Schutz der Rechtsgiiter erzielt werden.# Gerade
gegeniiber dem Vorschlag, es sollte vermehrt — nach amerika-
nischem Vorbild — die kurze Freiheitsstrafe ausgesprochen
(und auch vollzogen) werden, 45 ist einzuwenden, dass es nicht
so sehr von der Schirfe der Strafe als vielmehr von der Effi-
zienz der Strafverfolgungsbehorden abhingt, ob Strafdrohungen
generalpriventiv wirken.46

Bei der Frage, wie weit Freiheitsstrafen spezialprdventiv zu wir-
ken vermégen, spielt neben individuellen Persdnlichkeitsmerk-
malen des Titers auch dessen soziale Stellung eine Rolle; denn
im Zusammenhang mit einer Verurteilung zu einer Freiheits-
strafe steht die Reaktion der sozial und wirtschaftlich relevan-
ten Umwelt. Diese hat moéglicherweise fiir den zur Oberschicht
gehorenden (Erst-) Tdter weitaus grossere Konsequenzen als

42 Stratenwerth, AT S. 43, N. 26.

43 Vgl. Stratenwerth, AT S. 36 ff.

44 Vgl. Arzt, S. 84; Volk, S. 59.

45 So Tiedemann, Aspekte S. 84; ebenfalls Schick, S. 228 f.
46 Vgl. Jung, S. 21 ff,
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die ausgesprochene Strafe selbst. Die Offentlichkeit reagiert
bei einer Verurteilung wegen Wirtschaftsdelikten gegeniiber
dem Téter stark ablehnend. Gerade bei Delikten, die von
Personen mit hohem sozialen Prestige begangen werden, wirken
diese ausserstrafrechtlichen Reaktionen auf eine Straftat er-
fahrungsgemaiss oft schirfer und damit wohl auch abschrecken-
der als bei gewdhnlicher Kriminalitdt.4? Handelt es sich beim
Verurteilten um einen Bankangestellten in einflussreicher
Stellung, so kann er faktisch — wegen Art. 3 Abs. 2 lit. ¢ BkG
— durch die Bankenkommission mit einem Berufsverbot (als
Mitarbeiter einer Bank in fiihrender Stellung) belegt werden.48

Demgegeniiber wirken bei Tditern der Finanzunterwelt auch
kurzfristige und vollzogene Freiheitsstrafen nicht, da solche
als “blosser Betriebsunfall” angesehen werden und die Titer
sicher sind, dass ihr soziales Umfeld sie selbst dann wieder in
ihre Reihen aufnimmt, wenn sie eine Freiheitsstrafe verbiisst
haben.

Aus den genannten Griinden kann deshalb auch eine aufgescho-
bene Freiheitsstrafe — vor allem fiir den Téater aus der Ober-
schicht — eine durchaus abschreckende Wirkung haben.

22. Zur Praventivwirkung der Geldbusse

In der Literatur wird der Geldbusse keine Priventivwirkung
beigemessen49 und betont, dass der Geldstrafe ein nur sehr
geringes Gewicht an sozialethischer Tadelswirkung zukomme.
Sie sei deshalb gerade beim Wirtschaftsstraftiter wirkungslos;
denn entweder sei sie bei der Kalkulation durch den Wirtschafts-
straftiter bereits miteinberechnet worden oder es bedeute fiir
diesen noch eine Hebung des Sozialprestiges, wenn er hohe und
hochste Geldstrafen “ohne mit der Wimper zu zucken’ beglei-

47 Vgl. Schmid, Banken, S. 266.

48 Vgl Bulletin der Bankenkommission 11, 1982, S. 26 ff.

49 Schmid, Banken, S. 226; Tiedemann, Wirtschaftsstrafrecht I, S. 250, Schick,
S. 228. :
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chen konne.50 Bei dieser Argumentation hat man offenbar
einen Tétertyp vor Augen, der durch illegale Machenschaften
zu grossem Reichtum gekommen, sozial optimal angepasst,
in rechtlichen Belangen versiert und hervorragend vertreten
ist. Dem ist entgegenzuhalten, dass — aufgrund praktischer
Erfahrung — es diesen “Typ” von Wirtschaftsstraftiter selten
gibt. Schmid ! weist ndmlich nach griindlicher Erforschung
von Rechtstatsachen nach, dass von 100 untersuchten Wirt-
schaftsstraftitern zur Zeit der Straftaten 48 bereits liberschuldet
waren, 9 kein Vermogen, 22 ein Vermégen bis Fr. 100 000. —,
10 ein solches zwischen 100 000. — und 500000. —, 4 ein sol-
ches zwischen Fr. 500000. — und 1 Million und 7 ein solches
zwischen 1 und 5 Millionen aufwiesen.52

Aufgrund dieser empirisch gesicherten Erkenntnisse ist nicht
ersichtlich, warum Bussen gerade bei Wirtschaftsstraftitern
keine Wirkung entfalten sollen. Das Problem liegt ndmlich nicht
bei der Busse an sich, sondern im Quantitativen. Wenn ein un-
getreuer Geschiftsfiilhrer sich mit iiber Fr. 100 000. — unrecht-
missig bereichern konnte und dann — gestiitzt auf Art. 159
Abs. 2 StGB — nebst einer Freiheitsstrafe mit einer Busse von
Fr. 1000. — bestraft wird, so wird deutlich, dass hier die Hohe
der Busse weder general- noch spezialpriventive Wirkung ent-
falten kann.53 Das ist aber kein Argument gegen die Geldbusse,
sondern bloss gegen deren Hohe. Geldbussen wirken sehr wohl
priventiv, sofern sie hoch genug angesetzt und auch eingetrie-
ben werden kénnen.

Es ist Aufgabe einer effizienten Strafverfolgung, beim sogenann-
ten ersten Angriff geniigend Vermoégenswerte sicherzustellen,
die fir Bussenzahlungen herangezogen werden konnen (§ 83 ZH

50 Schick, S. 228.

51 Vgl. Schmid, ZStR 92 (1976), S. 51 ff.

52 Da entweder auf die eigenen Angaben der betreffenden Titer oder aber auf die
Angaben im Steuerregister abgestellt werden musste, sind diese Zahlen allerdings
mit Vorsicht aufzunehmen.

53 Urteil des Obergerichts des Kantons Ziirich vom 15. September 1982 i.S. Sta.
ca. Sch., Pr.Nr. I. Str, K. Nr. 93/82E.
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StPO). Gerade Wiederholungstiter reagieren dusserst empfind-
lich auf die Sicherstellung von Vermégenswerten.

a) Im StGB

Der Hochstbetrag der Busse betrigt Fr. 40000. — (Art. 48
Ziff. 1 Abs. 1 StGB); bei Ubertretungen Fr. 5000. — (Art. 106
StGB). Das VStR legt in den Art. 14ff. Fr. 30000. — fest,
ebenso der BdBSt in Art. 130bis.

Handelt der Titer aber aus Gewinnsucht, so ist der Richter an,
diesen Hochstbetrag nicht gebunden (Art. 48 Abs. 2 StGB).
Gewinnsucht ist ein persénlicher Umstand (Art. 26 StGB), der
zur Straferh6hung fiihrt. Gewinnsiichtig im Sinne des Allge-
meinen Teils des Strafgesetzbuches (Art. 50 StGB) ist derjenige
Téter, welcher aussergewdhnlich begierig auf finanzielle Vorteile
ist.54 Liegt Gewinnsucht vor, so kann der Titer neben der Frei-
heitsstrafe mit einer Busse bestraft werden, auch wenn der Tat-
bestand des Besonderen Teils als Sanktion einzig eine Freiheits-
strafe androht.55 Art. 50 StGB gilt auch im Verwaltungsstraf-
recht (Art. 2 VStR) und fiir den Bundesratsbeschluss iiber die
Erhebung einer direkten Bundessteuer (Art. 133bis BdBSt).
Es wird somit deutlich, welche Bedeutung einer sorgfiltigen
Priifung der Frage der Gewinnsucht zukommt; denn unter
dem Priventionsgesichtspunkt kann es wesentlich sein, iiber
den ordentlichen Bussenrahmen hinausgehen zu kénnen.

54 BGE 107 IV 119. In diesem Entscheid wurde der Begriff der Gewinnsucht im
Allgemeinen Teil anders definiert als der im Besonderen Teil verwendete Begriff:
Gewinnsiichtig, mit gewinnsichtiger Absicht als Qualifikationsgrund bei den
Tatbestinden des Besonderen Teils handelt, wer eine in moralischer Hinsicht
verwerfliche Bereicherung anstrebt, indenf er die Menschenwiirde betreffende
Werte in Frage stellt, die nicht in Geld messbar sind oder deren Umsetzung in
Geld eine Verunglimpfung darstellt. Gewinnsucht im Sinne des Allgemeinen
Teils ist nach BGE 94 IV97 und BGE 96 IV 181 hemmungsloses oder besonders
ausgepragtes, zur Sucht gewordenes Streben nach Gewinn. Das Merkmal der
Gewinnsucht im Besonderen Teil ist qualitativer Art, dasjenige im Allgemeinen
Teil quantitativer Art (BGE 107 IV 119).

55 So z.B. BGE 94 IV 97 im Falle der Erschleichung einer Falschbeurkundung.
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Die Frage der Gewinnsucht sollte beispielsweise in jenem Fall gepriift
werden, wo iiber 100 Ursprungszeugnisse im Sinne von Art. 1 Ursprungs-
zeugnis-VO 56) erschlichen wurden, indem durch T#uschung einer Ur-
sprungszeugnisstelle diese veranlasst wurde, den Herstellungsort von
auslindischen Textilien falsch zu verurkunden (Art. 15 Abs. 2 VStR).
Mit diesen unwahren Zeugnissen konnten Textilien im Wert von iiber
Fr. 200 Mio. in den EWG-Raum eingefiihrt werden, wobei die Tater
Millionengewinne abschopften.

Werden mehrere mit Busse zu ahndende Straftaten verfolgt,
so gilt Art. 68 Ziff. 1 Abs. 2 StGB, wonach eine dem Verschul-
den angemessene Gesamtbusse auszufillen ist. Allerdings darf
der Hochstbetrag der Busse (Art. 48 Ziff. 1 Abs. 1, Art. 106
StGB) auch in Fillen echter Konkurrenz nicht iberschritten
werden.57

b) Im VStR

Bei Bussen erfolgt gemiss Art. 9 VStR beim Zusammentreffen
von Straftaten des gemeinen Rechts mit solchen des Verwal-
tungsstrafrechts keine gemeinsame Verfolgung im Sinne von
Art. 68 StGB. Es ist also fiir jede Art von Verfehlungen geson-
dert Busse auszusprechen. Gleiches gilt, wenn verschiedene
Verwaltungsstrafgesetze verletzt werden. Die Verfahren kénnen
nicht vereinigt werden und jede Verwaltung verfolgt die in ihre
Zustindigkeit fallenden Taten selbstindig. Im Verwaltungs-
strafrecht gilt demzufolge in Konkurrenzfragen das Kumula-
tionsprinzip. Aber auch der kumulierte Bussenbetrag darf den
Hochstbetrag von Fr. 40000. — nicht iiberschreiten. Es gilt
der Hochstbetrag des gemeinen Strafrechts, da Art. 48 Ziff. 1
Abs. 1 StGB auch im VStR anwendbar ist (Art. 2 VStR), es
sei denn, ein Verwaltungsgesetz statuiere hohere Betrige (Art.
14 Abs. 3 VStR).

56 SR 946.31.
57 Stratenwerth, AT, S. 438, N. 25.
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¢) Im BdBSt

In Fillen von Steuer- und Inventarbetrug gemiss Art. 130bis
BdBSt gelten ebenfalls die allgemeinen Bestimmungen der
StGB, soweit der genannte Beschluss nichts anderes vorschreibt
(Art. 133bis Abs. 3 BdBSt). Art. 68 StGB findet auch hier —
wie im VStR — nur auf Freiheitsstrafen Anwendung (Art.
133bis Abs. 3 BdBSt). Demzufolge kann keine Gesamtbusse
ausgefillt werden, wenn bundes- und kantonales Fiskalstraf-
recht in Konkurrenz zueinander stehen; dennoch darf der
kumulierte Bussenbetrag Fr. 40 000. — nicht {ibersteigen. Es gilt
der Hochstbetrag des gemeinen Strafrechts, da Art. 48 Ziff. 1
Abs. 1 StGB durch Art. 133bis Abs. 3 BdBSt nicht ausgeschlos-
sen wird.58

Das Ziircher Steuerstrafrecht erklirt allerdings den Tatbestand
von Art. 48 Ziff. 1 Abs. 2 StGB (Handeln aus Gewinnsucht)
als nicht anwendbar (§ 193), im Unterschied zum BdBSt, wo
die allgemeinen Bestimmungen des StGB mit der oben genann-
ten Ausnahme gelten. In Fillen von Idealkonkurrenz zwischen
bundes- und kantonalem Fiskalstrafrecht geht Art. 133bis
Abs. 3 Satz 2 BdBSt, der Art. 48 Ziff. 1 Abs. 2 StGB fiir an-
wendbar erklirt, dem widersprechenden kantonalen Recht
vor (argumentum e contrario), und der Richter ist in Fillen

von Gewinnsucht nicht an das Hochstmass der Busse von
Fr. 40000. — gebunden.53

Die Verhingung hoher Bussen kann — trotz rechtsstaatlicher
Bedenken — dort aus priventiven Griinden angezeigt sein, wo
der Einzug von Vermdgenswerten zur Beseitigung eines unrecht-
massigen Vorteils (Art. 58 Abs. 1 StGB) versagt, beispielsweise,
weil bei der Aufklirung eines komplexen Sachverhalts dem
Tater nicht nachgewiesen werden kann, welchen Vermégens-
vorteil er sich unmittelbar oder mittelbar durch eine strafbare
Handlung verschafft hat. Denn eine Einziehung ist nur mog-
lich, wenn der Vermodgenswert durch die Tat hervorgebracht
oder erlangt wurde. Dies nachzuweisen kann uniiberwindliche

58 Kubli, S. 263.
59 Kubli, S. 265;aM. Mossu, S. 614 FN 127,
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Schwierigkeiten bieten, vor allem dann, wenn der unrecht-
massige Vorteil im Zusammenhang mit einer an sich erlaubten
Tiétigkeit erlangt wurde, die aber der Titer in unerlaubter
Weise ausgeiibt hatte.60

23. Berufsverbot

Berufsverbote entfalten bedeutsame Priventivwirkung. Dies
wird auch im auslindischen Schrifttum anerkannt.61 Das
Berufsverbot kann als Nebenstrafe ausgesprochen werden
gegeniiber Tatern, die in der von einer behordlichen Bewilligung
abhingigen Ausiibung eines Berufs, Gewerbes oder Handels-
geschiftes delinquiert haben (Art. 54 Abs. 1 StGB). Der Richter
kann die Ausiibung der betreffenden Titigkeit wihrend 6 Mo-
naten bis 5 Jahren verbieten, wenn die Hauptstrafe 3 Monate
Gefdngnis ibersteigt und ein weiterer Missbrauch der beruf-
lichen Stellung zu befiirchten ist. Ferner besteht die Moglich-
keit, bei der Gewidhrung des bedingten Strafvollzugs die Wei-
sung zu erteilen, auf die Ausiilbung eines bestimmten Berufs
zu verzichten (Art. 41 Ziff. 2 Abs. 1 StGB). Gleiches gilt bei
der bedingten Entlassung aus dem Strafvollzug (Art. 38 Ziff. 3
StGB). Die Gerichte machen von diesen Moglichkeiten aller-
dings selten Gebrauch.

24. Einziehung

Wesentliche priaventive Wirkung bieten die Moglichkeiten des
StGB, den Téiter um die Friichte seiner Straftaten zu bringen.
Art. 58 StGB 62 sieht die Einziehung von Gegenstinden und
Vermoégenswerten vor, ‘“‘die durch eine strafbare Handlung
hervorgebracht oder erlangt worden sind, an oder mit denen

60 Vgl. hinten Ziff. II 24.
61 Schick, S. 230f.; Tiedemann, Aspekte, S, 72 f.
62 Vgl. hiezu ausfiihrlich: Schultz, ZbJV 114 (1978), S. 305 ff.
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eine strafbare Handlung begangen wurde oder die zur Begehung
einer strafbaren Handlung bestimmt waren”. Art. 59 StGB
erlaubt, “Geschenke und andere Zuwendungen, die dazu be-
stimmt waren, eine strafbare Handlung zu veranlassen oder
zu belohnen”, dem Staat verfallen zu erkldren. Art. 58bis StGB
umschreibt die Rechte Dritter, Art. 60 StGB sieht eine Ver-
wendung zu Gunsten des Geschiddigten vor. Diese Bestimmun-
gen gelten ebenfalls fur das Verwaltungsstrafrecht sowie das
ganze Nebenstrafrecht mit dem Vorbehalt abweichender Son-
derregelung (Art. 333 Abs. 1 StGB).

Einziehung und Verfall unterscheiden sich von der Beschlag-
nahme dadurch, dass erstere endgiltige materiellrechtliche An-
ordnungen darstellen und daher von einer richterlichen Instanz
auszufillen sind,622 wiahrenddem letztere bloss vorldufige pro-
zessuale Verfiigung ist, die von der Untersuchungsbehérde an-
geordnet wird. Einziehung und Verfall sind sichernde Mass-
nahmen, ihre Anwendung richtet sich deshalb nicht nach dem
Verschulden. Weil es sich also um Massnahmen und nicht um
Vermogensstrafen handelt, kdnnen sie auch gegen die Erben
eines rechtmissig Verurteilten geltend gemacht werden. Stirbt
der Titer vor Erlass eines rechtmaissigen Urteils, kommt es auf
die Art der einzuziehenden Objekte an: Bei gefihrlichen Gegen-
stinden ist eine Einziehung moglich, bei unrechtméissig erlang-
ten Vermogensvorteilen ist ein Einzug gegeniiber Erben, die in
keiner Weise an der Straftat beteiligt waren, ausgeschlossen. 63
Als Vermogenswerte, die eingezogen werden koénnen, weil sie
durch die Tat hervorgebracht oder erlangt wurden, gelten alle
geldwerten Vorteile, welche sich jemand unmittelbar oder mit-
telbar durch eine strafbare Handlung verschafft. Hiezu gehoren
auch Gegenstinde, die mit dem Geld, das der Titer auf straf-
bare Weise erlangt hatte, erworben wurden. Sind die Werte
nicht mehr vorhanden, ist eine entsprechende Ersatzforderung
dem Staat geschuldet (Art. 58 Abs. 4 StGB). Dadurch wird auch
derjenige erfasst, dem es gelang, den unrechtmaissigen Vorteil
Zu veridussern oder zu verbrauchen.

Art. 58 Abs. 1 StGB bestimmt, die Einziehung sei ohne Riick-
sicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person zu verfiigen,

63 Schultz, ZbJV 114 (1978), S. 324f.
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wenn ein Gegenstand oder ein Vermoégenswert durch eine
strafbare Handlung hervorgebracht oder erlangt worden war.
Eine strafbare Handlung im Sinne dieser Bestimmung ist auch
anzunehmen, wenn deren Urheber nicht iberfiihrt werden
konnte. Das bedeutet, dass Art. 58 StGB auch angewendet
werden kann, wenn die Tat in einer grossen Unternehmung
begangen wurde und die dafiir verantwortlichen Personen nicht
ermittelt werden konnten. Eine entsprechende Vorschrift
findet sich auch im deutschen Strafrecht (§ 76a Abs. 1 StGB).

a) Probleme bei Wirtschaftsdelikten

Schwierigkeiten bei der Anwendung von Art. 58 StGB ergeben
sich in fiir Wirtschaftsdelikte typischen Fillen, wo ein unrecht-
massiger Vorteil im Zusammenhang mit einer an sich erlaubten
Tatigkeit erlangt wurde, die der Tater aber in unerlaubter
Weise ausgeiibt hatte.

Beispielsweise ist an jenen Fall 64 zu denken, wo ein Kilbermaster jihr-
lich insgesamt zwischen 40000 und 50000 Mastkélber auf die Fleisch-
markte des In- und Auslandes brachte. Es konnte ihm nachgewiesen wer-
den, dass er unerlaubt synthetische Ostrogene bei der Mastung verwendete.
Es handelt sich dabei um ein verbotenes, wachstumforderndes Priaparat.
Die synthetischen Ostrogene konnen iiber den Nahrungsmittelgenuss
im Menschen krebserregend wirken. Durch die Verwendung dieses Pri-
parates erzielte der Mister einen erheblichen Wettbewerbsvorteil gegen-
iiber denjenigen, die sich nicht dieses Mittels bedienten.

An diesem Fall wird deutlich, wie schwierig es ist, dem Beschul-
digten den genauen Umfang seines widerrechtlichen Vermogens-
vorteils nachzuweisen; denn es kann ja nicht der gesamte Rein-
gewinn aus dieser an sich erlaubten Titigkeit eingezogen wer-
den, sondern nur derenige Teil, der aufgrund der unerlaubten
Verwendung des Ostrogens entstand.

Angesichts der zunehmenden internationalen Verflechtung der
organisierten- und Wirtschaftskriminalitit stellt sich die Frage,

64 BAZ Req. 510/83
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wieweit hierorts Vermogenswerte eingezogen werden konnen,
die als Folge von Taten im Ausland in die Schweiz verschoben
wurden. Diese Frage ist angesichts der Attraktivitit der Finanz-
plitze von Zirich und Genf — auch fiir deliktisch erlangtes
Kapital — von grosser praktischer Bedeutung.

Hinsichtlich auslindischer Rechtshilfegesuchen ermdglicht Art.
34 des Bundesgesetzes iiber internationale Rechtshilfen von
Strafsachen (IRSG) 65 die Sachauslieferung fiir Vermdgens-
werte, die aus strafbaren Handlungen herrithren. Daneben kon-
nen gemiass Art. 74 Abs. 1 IRSG Gegenstinde (insbesondere
Schriftstiicke und Vermogenswerte), deren Beschlagnahme
das schweizerische Recht zuldsst, den zustindigen Behdrden
auf Ersuchen zur Verfiigung gestellt werden.

b) Fehlendes Verfahren zur selbstindigen Einziehung

War eine strafbare Handlung im Ausland begangen worden, so
findet Art. 58 StGB Anwendung, wenn die Auslandtat gemaiss
Art. 3 bis 6 StGB oder nach Weltrechtsprinzip (Art. 202 Ziff. 5,
240 Abs. 3, 245 Ziff. 1 Abs. 2 StGB, Art. 19 Ziff. 4 BetmG)

schweizerischem Recht untersteht.

Probleme ergeben sich, wenn im Ausland eine strafbare Hand-
lung begangen wurde, ohne dass der Téter im Ausland oder in
der ebenfalls hiezu zustindigen Schweiz verurteilt wurde und
die unrechtmaissig erlangten Vermdgenswerte sich in der
Schweiz befinden. Selbst in diesem Fall sollte eine Einziehung
moglich sein, jedoch enthidlt weder das eidgendssische noch
das kantonale Prozessrecht Bestimmungen, wie das Verfahren
auszusehen hat, in welchem eine Einziehung gemiss Art. 58
StGB aufgrund einer Auslandstat und ohne Verurteilung in
der Schweiz erfolgen kann.66 In Deutschland regelt § 430 StPO
das selbstindige Einziehungsverfahren.

65 SR 351.1

66 Ausgenommen §§ 99 ff. BS StPO sowie — fiir die sachliche Zustindigkeit — § 35
Abs. 2 Ziff. 3 des baselstidtischen Gesetzes betreffend Wahl und Organisation
der Gerichte und der richterlichen Beamtungen vom 27. Juni 1895.
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Diese Probleme werden aktuell bei der Frage, wie in der Schweiz
gelegene Vermogenswerte von Betiubungsmittelhdndlern (auf-
grund von Art. 24 BetmG und Art. 58 StGB) konfisziert werden
konnen, obwohl die Tater Auslinder und die Tat im Ausland
erfolgte. Die wirtschaftliche Bedeutung dieser Delikte ist nicht
geringer als diejenige der Wirtschaftsdelikte; wurden doch in
Ziirich in jlingster Zeit in mehreren Verfahren jeweils ein- und
zweistellige Millionenbetrige aus Drogengeschiften sicher-
gestellt. In einem grundlegenden Entscheid hat das Obergericht
des Kantons Zirich67 das jeweilige Bezirksgericht an dem-
jenigen Ort, wo sich die einzuziehenden Gegenstinde oder
die als verfallen zu erklirenden Zuwendungen befinden, als zur
Einziehung zustindig erklart. Durch richterliche Liickenfiillung
wurde somit neues Prozessrecht geschaffen. Dem Urteil lag
ein Fall zugrunde, wo im Ausland eine rechtskriftige Ver-
urteilung eines Auslinders wegen Drogenhandels erfolgte.

Wie steht es nun aber in jenem Fall, wo der Tater im Ausland
wegen Drogenhandels inhaftiert, gegen Kaution auf freien
Fuss gesetzt und alsdann in sein Heimatland fliichtet, wo er
aufgrund aller Erfahrung niemals verurteilt wird. In diesem Fall
befindet sich das Verfahren im Ausland (wo die Kaution ge-
stellt wurde) noch im Untersuchungsstadium. Im Rahmen
dieses Verfahrens werden nun in der Schweiz Millionenwerte
an illegalen Drogengewinnen entdeckt und sichergestellt. Das
Bundesgericht hat zu dieser Frage entschieden, “wenn in Ziirich,
..., die Ortliche Zustindigkeit fiir die Verfolgung des Beschwer-
defiihrers beziiglich der fraglichen Auslandstat fehlt, so kann
die Feststellung ihres Vorliegens als Voraussetzung der Ein-
ziehung auch nicht Sache der Ziircher Behorden sein’.68 Dieser
Auffassung ist entgegenzuhalten, dass es nicht von Zufillig-
keiten eines auslindischen Strafverfahrens abhingen darf
(Kautionstellung des Beschuldigten und anschliessende Flucht
ins Drittwelt-Heimatland), ob eine Einziehung hierorts erfol-
gen kann. Es kommt doch darauf an, ob die Straftat soweit
ermittelt werden konnte, dass der Beschuldigte aufgrund der

67 ZR 82 (1983), Nr. 68,S. 173 ff.
68 BGE i.S. M. bzw. E. StA ca. ZH ect., zit. in: ZR 82 (1983), S. 1741,
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Beweislage verurteilt wiirde, auch wenn das betreffende Land
die Moglichkeit einer Verurteilung in Abwesenheit des Be-
schuldigten nicht kennt. Sinn und Zweck von Art. 58 StGB
ist es, dafiir zu sorgen, dass sich das Verbrechen nicht lohnt.
Es ist deshalb Schultz69 zuzustimmen, der eine Einziehung
selbst dann fiir moglich hilt, wenn die Tat im Ausland ver-
folgt, doch keine Verurteilung ausgesprochen worden war,
vorausgesetzt, dass die einzuziehenden Gegenstinde oder Ver-
mogenswerte in der Schweiz liegen und die Auslandstat nach-
gewiesen ist.

Der Vorentwurf der Expertenkommission fiir eine neue StPO
des Kantons Ziirich vom 11. Juli 1980 enthilt keine Bestim-
mungen iiber die selbstindige Einziehung. Dagegen fiihrt der
Antrag der Direktion der Justiz zur Totalrevision des Ziircher
Strafverfahrens vom 21. Februar 1983 eine entsprechende
Norm an:

§ 343 Abs. 1: “Sind die Voraussetzungen einer Einziehung gegeben, ohne
dass Anklage gegen eine Person erhoben werden kann, iiberweist die
Untersuchungsbehorde dem Bezirksgericht die Akten mit dem begriin-
deten Antrag auf Anordnung der Massnahme”.70

Auch das Verwaltungsstrafrecht enthilt eine Bestimmung zur
selbstindigen Einziehung (Art. 66 VStR).

25. Haftung des Vertreters und des Vertretenen

a) Im StGB

Der Grossteil der als Wirtschaftsstraftaten zu bezeichnenden
Delikte werden im Rahmen eines am Wirtschaftsverkehr teil-
nehmenden Unternehmens begangen.”l Es stellt sich somit die

69 ZbJV 114 (1978), S. 325.

70 Vgl. ZR 82 (1983), Nr. 68, S. 176.

71 Vgl. hiezu Schiinemann; Zimmerli, Wirtschaftskriminalitit; Schmid, Banken;
Schmid, SAG 1974, S. 101 ff.; Schubarth, ZStR 92 (1976), S. 370ff.
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Frage, inwieweit durch das geltende Strafrecht Wirtschafts-
unternehmungen und deren Fithrungskrifte fiir Wirtschafts-
delikte zur Verantwortung gezogen werden koénnen. Dieses
Problem besteht insbesondere deshalb, weil in Unternehmungen
die Organisationsstrukturen durch eine Trennung von Hand-
lung und Entscheidung gekennzeichnet sind; denn vielfach ist
die Person, welcher die Entscheidung fir die Veriibung einer
Wirtschaftsstraftat zusteht, nicht identisch mit derjenigen,
welche die Tathandlung ausfiihrt. Neben der strafrechtlichen
Haftung der Fiihrungskrifte fur eigenes und fremdes Verhalten
geht es auch um die Frage der strafrechtlichen Vertreterhaftung
der untergeordneten Ausfilhrungsorgane, beispielsweise bei
Sonderdelikten. Es wiirde den Rahmen dieses Aufsatzes spren-
gen, alle diesbeziiglichen Probleme auszuloten. Es geht hier
vielmehr darum, einige in der Praxis besonders hiufig auf-
tretende Probleme zu beleuchten.

Das StGB wird vom Grundsatz der Persdnlichkeit der Strafe
beherrscht. Titer ist, wer das Delikt selbst, in Form der mittel-
baren Titerschaft oder als Mittiter veriibt, oder wer es in
Verletzung einer Garantenpflicht unterlisst, einen deliktischen
Erfolg abzuwenden. Garant ist, wer gesetzlich oder vertrag-
lich verpflichtet ist, die Verwirklichung eines Straftatbestands
zu verhindern oder in ihren Wirkungen aufzuheben.”’2 Im
geltenden Recht findet sich fiir die unechten Unterlassungs-
delikte (Nichtabwendung eines verponten Erfolges) keine eigene
Regelung; das unechte Unterlassungsdelikt setzt jedoch voraus,
dass der Tiater eine Garantenpflicht hat und diese schuldhaft
verletzt.73 Die strafrechtliche Verantwortung mehrerer Per-
sonen, die auf verschiedene Weise mit einer vorsitzlich began-
genen Tat in Beziehung stehen, wird gemiss ihrem Tatbeitrag
erfasst. Es geht also um Mittiterschaft, Anstiftung oder Ge-
hilfenschaft. Anstiftung und Gehilfenschaft liegen vor, wenn
der Téter zu vorsitzlicher Verwirklichung des Delikts veran-
lasst wird.74 Die genannten Teilnahmeformen miissen selbst

72 BGE1051V 176E. 4a.
73 BGE 1051V 176 E. 4; Schubarth, ZStR 92 (1976), S. 373.
74 Stratenwerth, AT, S. 339, Nr. 94, 5. 344, Nr. 111.
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vorsitzlich begangen werden (Art. 24f. StGB). Beim Fahr-
lassigkeitsdelikt ist eine Teilnahme als Anstifter oder Gehilfe
nicht moglich.7s

Aus dem Gesagten wird deutlich, dass juristische Personen
grundsitzlich nicht deliktsfahig sind, es sei denn, im Bundes-
oder kantonalen Recht werde die Deliktsfahigkeit ausdriicklich
vorgesehen.’6

Beziiglich der Konkurs- und Betreibungsdelikte enthalten die
Art. 172 und 326 StGB Vorschriften iiber die Organhaftung.
Danach finden die im Geschiftsbetrieb einer juristischen Person
begangenen Insolvenzdelikte auf “die Direktoren, Bevollmich-
tigten, die Mitglieder der Verwaltungs- und Kontrollorgane
und die Liquidatoren Anwendung, die diese Handlungen be-
gangen haben”. Damit wird einerseits klar, dass die Organe
juristischer Personen erfasst werden sollen, selbst wenn bloss
der juristischen Person die Sondereigenschaften als Schuld-
nerin zukommt, andererseits wird deutlich, dass sich die ge-
nannten Bestimmungen auf die Organe beziehen, die tatsich-
lich gehandelt haben. Das Bundesgericht bekriftigt unmiss-
verstindlich den allgemeinen Grundsatz des schweizerischen
Schuldstrafrechts, dass Organe einer juristischen Person, in
deren Betrieb Delikte von andern begangen werden, nicht
schon aufgrund ihrer Organstellung und unabhingig von einer
konkreten Tatbeteiligung haften.77

Art. 172 und 326 StGB stellen eine auf bestimmte gesetz-
liche Tatbestinde begrenzte Regel auf (Art. 147 und 163 —
170, 323 — 325 StGB). Deshalb begeht der Leiter einer Bank,
der Einlagen von Kunden im Interesse der Bank veruntreut,
keine qualifizierte Veruntreuung im Sinne von Art. 140 Ziff. 2
StGB. Die Bank als juristische Person weist zwar die Eigen-
schaften eines berufsmissigen Vermoégensverwalters auf, nicht
aber der Bankleiter. Die Kunden vertrauten aber der Bank

75 Stratenwerth, AT, S. 415 f., Nr. 47 {f.
76 Vgl. die Aufzihlung bei Schmid, SAG 1974, S. 105.
77 BGE 105 IV 175.
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ihre Vermogenswerte an, weshalb deren Organ nicht wegen
qualifizierter Veruntreuung zu bestrafen ist, da es die in Art.
140 Ziff. 2 StGB geforderte Qualifikation nicht aufweist und
Art. 172 oder 326 StGB den Art. 140 Ziff. 2 StGB nicht
erfassen.’” Damit ist nicht gesagt, dass eine natiirliche Person,
bei der alle Deliktsmerkmale gegeben sind, nicht bestraft wer-
den kann, nur weil sie als Organ titig war. Das ist selbstver-
stindlich; aber bei der natiirlichen Person, die fiir die juristische
haften soll, miissen alle Voraussetzungen der Strafbarkeit selbst
verwirklicht sein. Téter eines Sonderdelikts ist eine natiirliche
Person nur dann, wenn sie selbst die geforderte Eigenschaft
aufweist oder aber durch Sondervorschrift, wie Art. 172 StGB,
haftbar gemacht wird.

Gleiches gilt beziglich der Verletzung des Fabrikations- oder
Geschiftsgeheimnisses (Art. 162 StGB):

Neben dem Geheimnisverrdter wird auch bestraft, “wer sich
den Verrat zunutze macht” (Abs. 2). Wird das Geheimnis an ein
Organ einer juristischen Person verraten, aber erfolgt die Verlet-
zung des Geheimnisses zugunsten der juristischen Person und
nicht zum Nutzen des Organs, so fehlt es am entscheidenden
Deliktsmerkmal und das Organ kann nicht bestraft werden.7®

Beim Missbrauch der Aktiengesellschaften als Opfer oder Tat-
mittel zeigt die Praxis oft, dass Hintermdnner die Geschicke
einer juristischen Person lenken, wobei als statutarische Organe
Strohmdnner eingesetzt werden. Als Hintermann handelt
beispielsweise, wer den Uberblick iiber die Geschifte seiner
Gesellschaft hat, deren VermoOgenswerte kontrolliert, deren
Verschiebung von einer AG zur andern anordnet und die
Strohminner lediglich dazu verhidlt zu unterschreiben. Seit
dem grundlegenden BGE 78 IV 28 ist es feststehende Praxis,
dass auch die Personen, die eine Gesellschaft faktisch leiten,
als Organe im Sinne von Art. 172 und 326 StGB zu betrachten

78 So Schultz, ZbJB 118 (1982), S. 20; Stratenwerth, ZStR 96 (1979), S. 90;a.M.
Schmid, SAG 1974, S. 107; anders entschieden: BGE 106 IV 21ff. sowie BG-
Urteil vom 7. Mirz 1984, in: Neue Ziircher Zeitung vom 22. Juni 1984.

79 Vgl. BGE 801V 31.
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sind. Aber auch der Strohmann kann sich strafbar machen. Der
oft erhobene Einwand solcher Titer, sie seien vom Hintermann
abhingig gewesen, schliesst deren Verschulden nicht aus: Der
Strohmann hat die Wahl zwischen den ihm auferlegten Pflich-
ten als Verwaltungsrat und den gesetzwidrigen Weisungen
des Hintermanns. Handelt der Strohmann dem Gesetz zuwider,
so hat er die entsprechenden strafrechtlichen Konsequenzen als
Teilnehmer zu tragen.80 Ein Verschulden des Strohmannes
scheidet selbstverstindlich dann aus, wenn dieser in guten
Treuen annehmen darf, er handle pflichtgemiss. Das Bundes-
gericht hat es denn auch abgelehnt, eine allgemeine Garanten-
pflicht der Mitglieder des Verwaltungsrates hinsichtlich aller
im Betrieb einer Aktiengesellschaft moglichen Straftaten
anzunehmen und betont, dass jede Umschreibung der Garan-
tenstellung im Erfordernis des Nachweises des subjektiven
Tatbestandes eine klare, durch das Schuldprinzip gebotene
Grenze finden miisse.81

Fragen stellen sich auch beim Sonderdelikt der ungetreuen
Geschdftsfiihrung im Sinne von Art. 159 StGB, nach welcher
Vorschrift bestraft wird, “wer jemanden am Vermogen schi-
digt, fir das er infolge einer gesetzlichen oder einer vertraglich
iibernommenen Pflicht sorgen soll”. Eine solche gesetzlich
auferlegte oder vertraglich iibernommene Fiirsorgepflicht ist
anzunehmen, wenn jemand fremde Geschifte zu besorgen,
d.h. zu fihren hat. Diese Geschiftsfihrung82 setzt voraus,
dass der Tiater befugt ist, selbstindig iiber fremdes Vermogen
zu verfiigen. Denn nur mit der selbstindigen Stellung des
Geschiftsfiihrers ist eine besondere Treuepflicht verkniipft.

Das Bundesgericht entschied in BGE 81 IV 278, dass als Ge-
schiftsfihrer im Sinne dieser Bestimmung nicht nur gelte,
wer Rechtsgeschifte nach aussen abzuschliessen habe, sondern

80 Vgl. BGE 96 IV 79, wo die Verantwortlichkeit eines Strohmannes bejaht wurde,
der auf Geheiss des Hintermannes die Biicher ordnungswidrig gefihrt hatte (Art.
325 StGB).

81 BGE 105 IV 179.

82 Vgl. zu diesem Begriff BGE 102 IV 92 f. mit weiteren Hinweisen.
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auch, wer entsprechend seiner Fiirsorgepflicht im Innenverhilt-
nis fir fremde Vermogensinteressen zu sorgen habe, insbeson-
dere wer dariiber in leitender Stellung verfuge. In BGE 97 IV 10
erklirte das Gericht sodann, dass als Geschaftsfithrer im Sinne
von Art. 159 Abs. 1 StGB auch ein die Gesellschaft tatsich-
lich leitendes Verwaltungsorgan zu betrachten sei. Daher wird
dem handelnden Beherrscher und Hintermann einer juristischen
Person, vor allem einer AG, die Eigenschaft als Geschifts-
fihrer zugesprochen, auch wenn er nach aussen nicht in Er-
scheinung tritt. Diese Auffassung wird damit begriindet, dass
der Hintermann kraft seiner Stellung dem Strohmann verbind-
liche Weisung erteilen konne und somit tatsichlich das Ver-
waltungsratsmandat ausiibe.

Nur nebenbei sei erwihnt, dass bei Einmanngesellschaften Art.
159 StGB die Gesellschaft vor ihrem eigenen Herrn schiitzt.
Zwar liegt in diesem Fall zwischen der AG und dem Aktionir,
der alle Aktien in seiner Hand vereinigt, Identitit vor. Die
Frage des Eigentums’ beurteilt sich indessen auch im Straf-
recht nach rechtlichen, nicht nach wirtschaftlichen Gesichts-
punkten. Der Alleingesellschafter, der seine AG schidigt, kann
sich also nicht auf den Grundsatz volenti non fit iniuria be-
rufen, wenn er seine AG schidigt, da diese eine eigene Rechts-
personlichkeit aufweist und demzufolge fir den Alleingesell-
schafter eine fremde Person darstellt.83

b) Im Verwaltungsstrafrecht

Gemiss Art. 6 Abs. 1 VStR gilt auch im Verwaltungsstraf-
recht als Regel der klassische Grundsatz der Personlichkeit
der Strafe;84 die Strafbestimmungen sind auf diejenigen natiir-
lichen Personen anwendbar, welche die Tat veriibt haben.

83 BGE 85IV 230f,,97 IV 15.

84 In Art. 7 VStR wird dieses Prinzip allerdings durchléchert in Fillen, wo die zur
Ermittlung des Titers fiilhrende Untersuchung unverhiltnismissig aufwendig
wire und hochstens eine Busse von Fr. 5000. — in Betracht kommt. Diesfalls
kann von der Verfolgung dieser Person Umgang genommen und die Unterneh-
mung zur Bezahlung der Busse verurteilt werden.
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Die genannte Norm ist vor allem auf den Vertreter oder das
Ausfiilhrungsorgan gemiinzt, beispielsweise den Angestellten
oder Arbeiter, der auf Weisung des Arbeitgebers handelt. Der
Kreis der Vertretungsverhiltnisse ist ausserordentlich weit
gezogen. Nicht nur das “Besorgen der Angelegenheiten einer
juristischen Person, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft™
wird erfasst, sondern auch die Widerhandlung in einer Einzel-
firma und in Personengesamtheiten ohne Rechtspersdnlichkeit.
Daneben kann die Tat auch “in Ausiibung geschiftlicher oder
dienstlicher Verrichtungen fiir einen andern begangen werden”’.

In Art. 6 Abs. 2 und 3 VStR wird die strafrechtliche Haftung
des Vertretenen oder Entscheidungstrigers gegeniiber dem
gemeinen Strafrecht stark ausgedehnt; das VStR begriindet
eine besondere strafrechtliche Verantwortlichkeit des Ver-
tretenen.85 Diese Norm erfasst schlechthin alle Vertretenen.
Die strafrechtliche Verantwortlichkeit soll den Geschéaftsherrn,
Arbeitgeber oder Auftraggeber bzw. deren verantwortliche
Organe treffen. Diese Personen unterstehen denselben Straf-
bestimmungen wie der fiir sie handelnde Tidter, sofern sie
“es vorsdtzlich oder fahrlissig in Verletzung einer Rechts-
pflicht” unterlassen, “eine Widerhandlung des Untergebenen,
Beauftragten oder Vertreters abzuwenden oder in ihren Wir-
kungen aufzuheben. Art. 6 Abs. 2 VStR ist ein echtes Unter-
lassungsdelikt:86 Es kann einzig durch Unterlassung verwirk-
licht werden. Die Norm besagt auch genau, wer hitte handeln
sollen und was der Téter hitte tun sollen; auch die Schuld-
form wird geregelt. Die Unterlassung kann vorsitzlich oder
fahrldssig begangen werden.

Art. 6 Abs. 2 VStR soll denjenigen treffen, der “in Verletzung
einer Rechtspflicht” es unterldsst zu handeln. Diese Formu-
lierung hilft in der Praxis nicht weiter, da im konkreten Fall
immer herausgeschilt werden muss, ob es dem Vertretenen
zumutbar gewesen war, die Widerhandlung zu verhindern oder
deren Wirkung aufzuheben. Gerade im hiufigen Fall einer

85 Vgl. hiezu mit harscher Kritik am Gesetzgeber, Bockli, ZStR 97 (1980), S. 73 ff.
86 Schultz, Verwaltungsstrafrecht, S. 12 f.
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Widerhandlung im Geschiftsbetrieb einer AG hilft die Ver-
weisung allein auf Art. 722 Abs. 2 Ziff. 3 OR 862 nicht weiter;
denn Bucher 87 hat in seiner Kritik des BGE 97 IV 10 ff. deut-
lich gemacht, dass es eine Verkennung des privatrechtlichen
Regelungsanspruchs sei, wenn man annehme, die dem Gesetz
direkt zu entnehmenden privatrechtlichen Normen miissten
unter allen Umstinden beachtet werden. Der genannte Autor
macht klar, ““dass es nicht Sache des Privatrechts ist, objektiv
geltende, d.h. unabhingig vom Willen der Beteiligten Beach-
tung verlangende Vorschriften zu geben und eine um ihrer
selbst willen Beobachtung heischende Verhaltensordnung
aufzustellen; dies ganz im Gegensatz zum Strafrecht’’.88 Unter
Hinweis auf die geschichtliche Entwicklung privatrechtlicher
Normen und die Funktion des subjektiven Rechts versteht
Bucher privatrechtliche Regelungen, wie sie im Aktienrecht
aufgestellt sind, nur als Metapher, die ‘“Bedeutung nur im
Hinblick auf die aus ihnen abzuleitenden Anspriiche Privater
haben koénnen und deshalb nicht als objektive Verhaltens-
vorschriften im eigentlichen Wortsinn verstanden werden
diirfen”.89 Es ist daher mehr als fraglich, ob allein eine Ver-
letzung von Art. 722 Abs. 2 Ziff. 3 OR Grundlage einer straf-
rechtlichen Pflichtverletzung, begangen zum Nachteil des
Staates, bilden koénne.

c) Im BdBSt

Gemiss Art. 130 Abs. 3 BdBSt haftet der Vertretene fiir die
Hinterziehung der direkten Bundessteuer, begangen durch
den Vertreter, sofern der Vertretene nicht nachweist, dass er
nicht imstande gewesen wire, die Handlung zu verhindemn
oder deren Auswirkungen riickgingig zu machen. Diese Haf-
tung fiir fremdes Verschulden gilt aber im Bereich des Steuer-

86a Die Verwaltung ist insbesondere verpflichtet: “3. die mit der Geschiftsfiihrung
und Vertretung Beauftragten im Hinblick auf die Beobachtung der Vorschriften
der Gesetze, Statuten und allfilliger Reglemente zu {iberwachen und sich iiber
den Geschiftsgang regelmaissig unterrichten zu lassen”.

87 S.178ff.

88 S.178

89 8S.180
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und Inventarbetrugs nicht. Es finden hier die allgemeinen
Bestimmungen des StGB Anwendung (Art. 133bis Abs. 3
BdBSt). Fiir die Straffolgen eines begangenen Steuerbetru-
ges haften somit weder der schuldlose Vertretene noch die
juristische Person oder Handelsgesellschaft, in deren Betrieb
das Vergehen begangen wurde.

3. Beurteilung des strafrechtlichen Schutzes

Im grossen und ganzen hat sich das bestehende materielle
strafrechtliche Instrumentarium zur Bekdmpfung der Wirt-
schaftsdelikte bewihrt. Neuere Formen dieser Kriminali-
titsart wie Missbraduche bei Warentermingeschéiften oder
im modernen, bargeldlosen Zahlungsverkehr®® kénnen durch
die geltenden Tatbestinde erfasst werden. Gleiches gilt bei
komplexen Delikten, begangen durch leitende Angestellte
von Banken zum Nachteil der Bank oder ihrer Kunden.5!

Bewihrt hat sich auch das VStR vom 22. Mirz 1974.92 Es
stellt gegeniiber dem frilheren Rechtszustand einen bedeu-
tenden Fortschritt dar, indem nun schwere Verletzungen
verwaltungsrechtlicher Pflichten — Dbeispielsweise schwere
Widerhandlungen gegen den Warenumsatzsteuerbeschluss
vom 29. Juli 1941 — nicht mehr nur mit Geldbusse, son-
dern mit Freiheitsstrafe geahndet werden konnen. Der Ge-
setzgeber hat sich also dem gemeinen Strafrecht angeni-
hert, wo Vermogensdelikte (gegen Biirger) viel hirter sank-
tioniert sind als es im Verwaltungsstrafrecht der Fall war
und bis zu einem gewissen Ausmass auch heute noch ist.

tI’)EllS VStR wird zweifellos erhebliche priventive Wirkung ent-
alten.

Die neuen Bestimmungen von Art. 130bis und 133bis
BdBSt vom 9. Juni 1977 stellen aus wirtschaftskriminolo-

90 Vgl. hiezu Schmid, Missbrauche.

91 Vgl Antognazza, ZStR 100 (1983), S. 298 ff.
92 Vgl Peter, ZStR 93 (1977), S. 353 ff.
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gischer Sicht ebenfalls einen Fortschritt dar.?3 Widerhand-
lung gegen den Vergehenstatbestand von Art. 130bis BdBSt
bewirkt Eintragung im Zentralstrafenregister. Zwar wurden
schon vor Inkrafttreten dieser Bestimmung Steuerbetriige
geahndet, aber nach kantonalem Steuerstrafrecht. Vergehen
nach kantonalem Recht werden jedoch im Zentralstrafen-
register nicht erfasst. Sie erscheinen bloss im kantonalen
Strafregister, dem fir die Beurteilung des Leumunds in der
Praxis jedoch keine grosse Bedeutung zukommt.

Die Haftung der Organe fiir Sonderdelikte der juristischen
Person sollte auf alle relevanten Tatbestinde, insbesondere
Art. 140 Abs. 2 und Art. 162 StGB ausgedehnt werden.?*

Dringend nétig sind Verfahrensvorschriften fiir den selbstin-
digen Einzug im Sinne von Art. 158 StGB.%5

Krauss’® hat nachgewiesen, dass die Erschleichung kantona-
ler Subventionen durch das Strafrecht nur ungeniigend ge-
schiitzt ist. Art. 14 VStR beschrinkt sich auf den Schutz
der Bundesverwaltung, und Art. 148 StGB findet auf die
Erschleichung kantonaler Subventionen nur beschrinkt An-
wendung. Letztere Bestimmung versagt, wenn die Tdauschungs-
handlung zu einer Manipulation bei unmittelbaren Subven-
tionsentscheidungen des kantonalen Parlaments fiihrt; denn
Subventionsgesetze sind keine Verfiigungen und fiihren nicht
zu einem Vermogensschaden im Sinne von Art. 148 StGB.
Hingegen kann als Betrugshandlung die Tduschung der Be-
hérden beim Vollzug eines Subventionserlasses qualifiziert
werden, da Subventionsverfiigungen Vermogensverfligungen
im Sinne von Art. 148 StGB darstellen. Krauss schliagt als
Losung den Erlass eines kantonalen Gefahrdungstatbestan-
des vor.?7

93 Vgl. Mossu, Archiv fiir schweizerisches Abgaberecht, 48 (1979/1980), S. 577 ff;
Kubli, Archiv fiir schweizerisches Abgaberecht, 52 (1983/1984), S. 241 ff.

94 Vgl.vomell 25. a.

95 Vgl.vomell 24, b.

96 S. 54ff.

97 S.69ff.
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Im f{brigen haben ausfiihrliche Rechtstatsachenforschungen
in den Hauptgebieten der Wirtschaftskriminalitit in der
Schweiz, nimlich im Bereich der kleinen Aktiengesellschaf-
ten®8 und der Banken%® gezeigt, dass keine schwerwiegenden
Strafbarkeitsliicken bestehen.

Zum besseren Schutz des Vermdgens und Eigentums im Be-
reich der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) und zur
Bekimpfung der Missbriuche der Insider-Informationsvor-
spriinge koénnte aber allenfalls der Einsatz neuer strafrecht-
licher Mittel geeignet und erforderlich sein; wobei gepriift wer-
den muss, ob das jeweilige Rechtsgut durch zumutbare Selbst-
schutzmassnahmen nicht genausogut bewahrt werden kann,
sowie ob mit Losungen ausserhalb des Strafrechts nicht eben-
so die gewlinschte Wirkung erzielt werden koénnte. Denn auch
im Bereich des Wirtschaftsstrafrechts gilt der Grundsatz der
Subsidiaritit des Strafens und dessen Rolle als ultima ratio
sozialer Kontrolle.1®

Sodann sollte der Einsatz strafrechtlicher Mittel aufgrund
des Ergebnisses einer Kosten-Nutzenanalyse gerechtfertigt
sein. Ist der Nutzen per Saldo geringer als die Kosten in
Form unerwiinschter Begleiterscheinungen, so ist auf die
Strafnormen zu verzichten.l9! Beim Einsatz strafrechtlicher
Mittel gegen Insider-Missbriuche koénnte sich dieses Problem
stellen.102

Endlich ist bei der Schaffung neuer Tatbestinde zu beach-

98 Vgl. Zimmerli, Wirtschaftskriminalitit.
99 Vgl. Schmid, Banken,

100 Volk, S. 60; Jung, S. 24 f. Demgegeniiber wendet Tiedemann, Wirtschaftsstraf-
recht I, S. 79 ein, dass Wirtschaftsstrafrecht in der Form der abstrakten An-
drohungsprivention weniger als alle sonstigen Staatlichen Massnahmen in die
Freiheit der Wirtschafter eingreift, weil sie nur die wenigen Devianzgeneigten
treffe und somit die biirokratische Belastung der Gesetzestreuen vermeide.

101 Vgl. Schiinemann, S. 199.

102 Vgl. hinten Ziff. 3.2.
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ten, dass auch eine entsprechende Verstirkung des Strafver-
folgungsapparates vorgenommen werden sollte.103

31. Liicken beim strafrechtlichen Schutz vor
Computerkriminalitdt

a) Bedeutung der EDV

Die grosse Zahl der in Betrieb stehenden EDV-Anlagen, de-
ren vielfiltige Anwendungsmoglichkeiten und deren Wichtig-
keit fiir das Funktionieren unserer Wirtschaft und Verwal-
tung bedeuten, dass Missbriuche mit Computern einen viel
héheren Stellenwert im Gesamtkomplex “Kriminalitit” ein-
nehmen als Missbriuche mit anderen Arten von Technolo-
gien.

In den USA wurde 1980 die Zahl der Computer und Mini-
computer auf 500000 — 600000 geschitzt.194 In der Schweiz
standen 1981 16532 Computer (Central processing units,
CPUs) im Einsatz.105 Drastisch gesunkene Verarbeitungs-
kosten und parallel dazu gestiegende Leistungsfihigkeit tra-
gen zur weiteren Verbreitung der EDV bei. Man geht in der
EDV-Branche davon aus, dass 1990 nahezu 60% aller im
Arbeitsprozess integrierten Personen in irgendeiner Weise
Datenverarbeitung zur Erfiillung ihrer Aufgaben benétigen
werden.106  Wirtschaft, Handel, Technik und Verwaltung
setzen die EDV in immer grosserem Ausmass ein. Der Haupt-

103  Vgl. Arzt, S, 84

104  Sieber, Ulrich, Computerkriminalitit und Strafrecht, 2. Aufl. 1980, S. 2/97.In
der BRD sollen am 1.1.1980 23712 universelle Computersysteme im Einsatz
stehen, vgl. Diebold Deutschland GmbH (Frankfurt a.M.), Diebold Manage-
ment & Report, April 1980, S. 3 ff.

105 “EDV-Einsatz in Schweizer Betrieben 1981, Reprisentativstudie des Insti-
tuts fir Automation und Operation Research, Universitit Freiburg (Schweiz),
abgedr. in Output 7/82,8.17.

106 Huppi, René, J., Neue Rollen fir Grosscomputer, Neue Ziircher Zeitung,
3. Oktober 1983, Nr. 230, S. 59.
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anteil des Geldumlaufes unserer Wirtschaft wird heute bu-
chungsmissig von Computern verwaltet. Gréssere Unterneh-
men wickeln ihren Zahlungsverkehr iiber den Computer ab
und fithren Buchhaltung mittels elektronischer Datenverarbei-
tung. Wichtige Daten und geheime Betriebsinformationen
sind elektronisch gespeichert. Immer mehr Produktionsvor-
ginge werden durch Computer gesteuert. Verwaltungsaufga-
ben werden unter Einsatz von EDV geldst. Aufgrund dieser
Entwicklung sind heute die Funktionsfdahigkeit und Sicher-
heit von Computersystemen fiir unsere Wirtschaft und Verwal-
tung von existenzieller Bedeutung geworden.

b) Begriff der Computerkriminalitit

Bei den Missbriuchen mit Computern geht es einerseits um
das Problem der Bedrohung der Privatsphire des Biirgers durch
die elektronische Sammlung und Speicherung von Daten. Man
spricht in diesem Zusammenhang von Datenschutz.

Andererseits geht es um das Problem der Sicherung von Daten
vor vorsdtzlichen Zerstorungen, Verinderungen oder anderen
Zugriffen. Hier steht das Vermogen des Besitzers oder Eigen-
timers einer EDV-Anlage zur Diskussion. In diesem Bereich
spielt sich die sogenannte Computerkriminalitit ab.

In dieser Arbeit verstehen wir unter Computerkriminalitit
alle vorsidtzlichen im Zusammenhang mit den Daten der EDV
stehenden rechtswidrigen Vermégensverletzungen.!%7 Hievon
soll im folgenden die Rede sein.

c) Strafrechtlicher Schutz vor Computerkriminalitit

Der strafrechtliche Schutz vor Computerkriminalitit ist liicken-
haft: Im Bereich der Manipulation versagt der Tatbestand
des Diebstahls (Art. 137 StGB); denn Tatobjekt des Diebstahls
ist eine fremde bewegliche Sache, wihrenddem Gegenstand
der Computermanipulation eine Buchforderung ist. Der Be-

107 Sieber, S. 188.
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trugstatbestand (Art. 148 StGB) verlangt die arglistige Téu-
schung eines Menschen. Die ‘““Tduschung’ einer Maschine
ist deshalb nicht tatbestandsmissiges Handeln im Sinne von
Art. 148 StGB. Die Anwendung des Betrugstatbestandes
hingt also immer davon ab, ob der Tdter auch noch einen
die Daten kontrollierenden Menschen tduscht. Der Tatbestand
der ungetreuen Geschiftsfuhrung (Art. 159 StGB) verlangt
vom Titer Geschiftsfilhrereigenschaften. Personen in unter-
geordneten Stellungen (Locher, Datatypistin, Programmie-
rer) weisen diese Eigenschaft nicht auf. Der Veruntreuungs-
tatbestand (Art. 140 StGB) bietet ebenfalls Schwierigkei-
ten bei der Anwendung auf Computermanipulationen: Art.
140 Ziff. 1 Abs. 1 stellt die Aneignung anvertrauter frem-
der, beweglicher Sachen in Bereicherungsabsicht unter Strafe.
Tatobjekt ist also eine bewegliche Sache. Eine Veruntreuung
in diesem Sinn kann nur dann angenommen werden, wenn
sich der Tater durch computerisierte Vorginge korperliche
Werte verschafft, die er sich dann aneignet (beispielsweise
beim Auszahlen von Bargeld, Ausdrucken von Checks).

Art. 140 Ziff. 1 Abs. 2 StGB stellt das unrechtmaissige Ver-
wenden anvertrauten Gutes unter Strafe. Seit dem BGE 109
IV 27 versteht die hochstrichterliche Rechtsprechung unter
dem Begriff “Gut” nicht nur korperliche Sachen, sondern
ganz allgemein Vermogenswerte, wie anvertraute Forderun-
gen z.B. in Form von Buchgeld (Bank-, Giro- und Post-
checkguthaben), iiber die der Tater ohne Mitwirkung des
Treugebers verfiigen kann. Anwendungsfall ist also beispiels-
weise das unrechtmissige Verfiigen iber ein anvertrautes
Konto oder die unerlaubte Ausschopfung der durch das an-
vertraute Konto geschaffenen Kreditmoglichkeit. Der Tat-
bestand der Urkundenfialschung (Art. 251 StGB) verlangt
visuelle Erkennbarkeit der Urkunde. Eindeutig nicht Urkun-
den sind die bloss (unsichtbar) auf Datentrigern gespei-
cherten Daten. Erst ihre allfillige Visualisierung durch Aus-
druck erméglicht grundsitzlich die Anwendung der Urkun-
dentatbestinde.

Der Zeitdiebstahl kann strafrechtlich iliber den Tatbestand
der ungetreuen Geschiftsfiihrung erfasst werden. Fehlt dem
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Tédter aber die Geschiftsfiihrereigenschaft, diirfte eine straf-
rechtliche Erfassung schwierig sein.

Bei der Computerspionage durch Mitarbeiter kann Diebstahl,
beispielsweise von Datentragern vorliegen. Je nach Sachver-
halt kann aber auch Veruntreuung oder ungetreue Geschifts-
fihrung gegeben sein. Den Tatbestand der Verletzung des
Fabrikations- oder Geschiftsgeheimnisses (Art. 162 StGB)
konnen Mitarbeiter aller Stufen erfiillen. Der Tatbestand des
wirtschaftlichen Nachrichtendienstes (Art. 273 StGB) liegt vor,
wenn Geheimnisse auslindischen Stellen oder Unternehmungen
zuginglich gemacht werden. Abgesehen vom Diebstahl von
Datentrigern ist der strafrechtliche Schutz diirftig, wenn es
Aussenstehenden gelingt, entsprechende Geheimnisse auszu-
spionieren. Nebst dem erwihnten Art. 273 StGB kommt
allenfalls Art. 162 StGB zum Zug.107a Das UWG erfasst den
Sachverhalt, wenn ein Konkurrenzverhiltnis besteht und eine
Verleitung zum Geheimnisverrat oder die Verwertung oder
Mitteilung treuwidrig erlangter Geheimnisse (Art. 13 lit. fund g
UWG) vorliegt. In Fillen des ‘“Diebstahls” von Computer-
programmen durch Aussenstehende steht heute fest, dass
Computerprogrammen der Schutz durch das Patentrecht
grundsdtzlich versagt ist. Die Frage, ob ein Computerprogramm
dem Urheberrechtsschutz zuginglich ist (Art. 42 ff. URG), ist
fraglich. Dem Verfasser sind keine diesbeziiglichen schwei-
zerischen Urteile bekannt.

Das Kernstiick eines Computerprogrammes ist ein Algorith-
mus. Es handelt sich dabei um die dem Programm imma-
nenten Rechenregeln, dessen mathematische Prinzipien. Es
sind dies wissenschaftliche Anweisungen, die Gemeingut
bleiben und daher nicht urheberrechtsschutzfihig sind. Frag-
lich ist, ob urheberrechtsschutzfahige Tatbestinde im wei-
teren Bereich der Computersoftware zu suchen sind, welche
die Entwicklungsstadien von der Aufgabenstellung iber
die Problemanalyse, den Datenflussplan, den Programmab-

107a Vgl. jedoch die entsprechenden Ausfiihrungen unter Ziff. 25a).
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laufplan bis zum Schreiben des Primdrprogramms und dessen
Codierung erfassen.108

Werden durch Sabotage Anlageteile korperlich beschidigt,
so liegt Sachbeschidigung (Art. 145 StGB), Brandstiftung
(Art. 221 StGB, auch fahrlidssige Begehung strafbar, Art. 222
StGB) oder Verursachung einer Explosion (Art. 223 StGB) vor.
Erfolgt die Sabotage gewaltlos, fiihrt also ein Angriff zur Ver-
nichtung oder Verinderung von Daten, ohne dass die EDV-
Anlage oder der Datentriger korperlich in Mitleidenschaft
gezogen wird, kann Sachbeschidigung vorliegen; denn die
Tathandlung ist nicht nur gegeben, wenn der Titer in die
eigentliche korperliche Substanz eingreift. Auch Eingriffe,
die das Funktionieren eines Gegenstandes bloss beeintrich-
tigen, fallen unter Art. 145 StGB.109 Das Léschen oder An-
dern von Daten konnte ein solch strafbarer Eingriff in die
Funktionstiichtigkeit einer EDV-Anlage sein.

d) Zur geplanten Revision des StGB

Gewisse Manipulationen mit dem Computer stellen neue De-
liktsformen dar, denen man mit dem geltenden Recht nicht
beikommt. Es geht bei solchen Manipulationen keineswegs
bloss um einen Einsatz technisch komplizierter Mittel zur
Begehung altbekannter Buchhaltungsmanipulationen, wie
Antognazzall® meint. Es geht um den Missbrauch moder-
ner Technologie, der in neuen, strafwiirdigen Formen began-
gen wird und gegen den nur das Strafrecht ausreichend Schutz
bieten kann.

Die Expertenkommission fur die Revision des StGB zweifelt
nicht an der Notwendigkeit einer speziell auf den Computer-
betrug zugeschnittenen Strafvorschrift, da — wie dargelegt —

108 Vgl. Urteil des OLG Karlsruhe, Aktenzeichen 6 U 150/81 vom 9. Februar
1983, abgedruckt in ‘“Wirtschaftskriminalitit” 1983, S. 44 ff., wo die Ur-
heberrechtsschutzfihigkeit von Computerprogrammen bejaht wurde.

109 Vgl. Stratenwerth, Giinter, Schweiz. Strafrecht, Besonderer Teil I, Bern 1978.

110 Kriminalistik 1983, S. 389.
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mit dem geltenden Betrugstatbestand der Computerbetrug nur
unzulinglich erfasst werden kann. Stratenwerth 111, Mitglied
der Expertenkommission, schligt deshalb folgenden neuen
Tatbestand vor:

Computerbetrug:

“Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmissig zu bereichern,
einen unzutreffenden Datenverarbeitungsvorgang herbeifiilhrt oder einen
Datenverarbeitungsvorgang verhindert, dessen Ergebnis richtig gewesen
wire und dadurch eine Vermogensverschiebung zum Nachteil eines andern
bewirkt, wird . . . bestraft.”

Auch in Deutschland soll der Computerbetrug erfasst werden.
Im Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Bekimpfung der Wirt-
schaftskriminalitdt lautet die entsprechende Formulierung wie
folgt.112

“Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Ver-
mogensvorteil zu verschaffen, das Vermdgen eines anderen dadurch be-
schddigt, dass er das Ergebnis eines Datenverarbeitungsvorganges durch
unrichtige Gestaltung des Programms oder Einwirkung auf seinen Ablauf
oder durch Verwendung unrichtiger oder unvollstindiger Daten beein-
flusst, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft.”

Der Tatbestand des Computerbetrugs schliesst jedoch nicht
alle Strafbarkeitsliicken.

Der sogenannte ‘“Softwarediebstahl’ wird durch den Computer-
betrug nicht erfasst. Es geht dabei um die unbefugte Beschaf-
fung oder Benutzung von auf EDV-Medien gespeicherten Daten
oder Programmen: Art. 254 StGB (Unterdriickung von Urkun-
den) greift nicht, wenn es an der Urkundenqualitit gebricht,

111 ZStR 98 (1981), S. 334.
112 Vgl. Méhrenschlager, S. 319.
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die Daten also visuell nicht erkennbar sind. Magnetbinder,
Magnettrommeln und Disks fallen nach herrschender Lehre
und Praxis nicht unter den Urkundenbegriff.113 Art. 162 StGB
(Verletzung des Fabrikations- oder Geschiftsgeheimnisses)
kann gegeniiber einem ‘“Titer”, der sich den Verrat zunutze
macht, ohne selbst zu verraten, nicht angewandt werden, wenn
er Organ einer juristischen Person ist und der Nutzen des Ver-
rats der juristischen Person zugute kommt.114 Art. 273 StGB
(wirtschaftlicher Nachrichtendienst) setzt voraus, dass der
Verrat einer fremden amtlichen Stelle oder einer auslindischen
Organisation oder privaten Unternehmung oder ihren Agenten
zuginglich gemacht wird. Art. 145 StGB (Sachbeschidigung)
bietet Schwierigkeiten, da die Funktionstiichtigkeit der EDV-
Anlage durch die Tat nicht notwendigerweise beeintrichtigt
wird. Art. 146 StGB (unrechtmaissige Entziehung von Energie)
versagt ebenfalls. Bei der geltenden Rechtsprechung kénnen
— wie bereits ausgefiihrt — die Strafnormen des URG und des
PatG nicht angewendet werden und die Strafbestimmungen
des UWG versagen dort, wo es am Erfordernis des (unlauteren)
Wettbewerbs fehlt,

Ebenfalls lickenhaft ist der Schutz elektronisch gespeicherter
Daten vor unbefugter Verinderung und der Gebrauch solcher
Daten. Es fehlt eine dem Art. 251 StGB entsprechende Be-
stimmung. Im Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Bekidmp-
fung der Wirtschaftskriminalitit hat man diesem Gesichts-
punkt Rechnung getragen und folgenden neuen Tatbestand
vorgeschlagen.115

“Wer zur Tduschung im Rechtsverkehr elektronisch, magnetisch oder
sonst nicht sichtbar oder unmittelbar lesbar gespeicherte Daten, die
dazu bestimmt sind, bei einer Verarbeitung im Rechtsverkehr als Beweis-
daten fiir rechtliche erhebliche Tatsachen benutzt zu werden, unbefugt
verindert oder solche unbefugt verinderten Daten gebraucht, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.”

113 Vgl. Rohner, S. 75.
114 BGE 801V 31.
115 Vgl. Méhrenschlager, S. 319.
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32. Ist ein Straftatbestand des Insidermissbrauchs
wirklich notig?

Mit uniiblicher Eile arbeiten Expertenkommissionen, Verwal-
tung und das Parlament an der Schaffung eines aktienrecht-
lichen und strafrechtlichen Tatbestandes zur Bekidmpfung
des Missbrauchs mit Insiderinformationen.

Beim Insidergeschift geht es um anonyme Borsengeschifte,
wobei der Insider — frither als andere — Kenntnis iiber kurs-
relevante Informationen erlangt, diese verschweigt und fir
sich ausnutzt.

Um diesen Missbrauch zu bekidmpfen, plidiert Forstmoser 116
fir eine einfache, aber griffige Strafnorm und fiihrt zu deren
Begriindung vor allem an, dass im Empfinden des Publikums
der Missbrauch von Insiderinformationen nichts anderes als
Diebstahl sei. Es handle sich um eine wirtschaftspolitisch
schidliche und ethisch verwerfliche Tat; denn der Publi-
kumsanleger werde ibervorteilt und die Chancengleichheit
im Wertpapierhandel vereitelt. Sodann stére der Insider
die Funktionsfihigkeit des marktwirtschaftlichen Systems,
insbesondere der Borse. Demgegeniiber hat Antognazzall7
die Frage aufgeworfen, wer denn iiberhaupt durch Insider-
sanktionen Schaden erleide. Die Aktiengesellschaft sei es
wohl kaum, weil sich deren Unternehmenswert durch In-
sidergewinne nicht verindere. Dem Anlegerpublikum ent-
gehe entweder ein hypothetischer Boérsengewinn, auf den
im Geschiftsleben aber niemand Anspruch habe oder —
im Falle eines Kurssturzes — erleide es eine Vermdgensein-
busse, auf deren Vermeidung, auf Kosten anderer Anleger,
es aber kein Recht habe.

Es trifft zu, dass das geltende Zivilrecht, insbesondere das
Gesellschaftsrecht, keine praktikable Handhabe bietet, einen

116 Forstmoser, Peter, Gesetzliche Regelung gegen Insider-Missbrauche?, Neue
Ziircher Zeitung, Nr. 111, 1982, S, 17,
117 Antognazza, Kriminalistik 1983, S. 389.
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Schaden in Form entgangenen BoOrsengewinns oder von Ver-
lusten wegen Vorenthaltens von Informationen ersetzt zu
bekommen. Sodann wiren bei einer Forderungsklage grosse
prozessuale Schwierigkeiten zu iiberwinden, insbesondere
weil beim anonymen Handel, wegen des Bankgeheimnisses,
der Sachverhalt nicht bewiesen werden konnte.l18 Aber auch
das Strafrecht — Betrug (Art. 148 StGB) und Verletzung des
Fabrikations- oder Geschéftsgeheimnisses (Art. 162 StGB)
— bieten keine befriedigende Handhabe .11

Es handelt sich beim Insidermissbrauch zweifellos um eine
ethisch verwerfliche Tat. Unter dem Priventionsgesichts-
punkt ist es deshalb begriissenswert, wenn im Zuge der Re-
vision des Aktienrechts eine entsprechende aktienrechtliche
Norm erlassen wird.120 Fraglich ist jedoch, ob sich die Schaf-
fung einer neuen Strafnorm rechtfertigt.121

Die Befiirworterl22 einer Strafnorm blieben den Nachweis
schuldig, dass es sich bei Insidermissbriuchen um hiufig vor-
kommende Sachverhalte mit hohem Schadenspotential
handle. Im Gegenteil muss vermerkt werden, dass es dabei
um eine %anz unbedeutende Erscheinung des Wirtschaftsle-
bens geht.!23 Hinzu kommt, dass es offenbar schwierig ist,
iberhaupt ein Rechtsgut zu nennen, das durch Insidermiss-
briuche verletzt wird.1%

118 Vgl. Nobel, SIZ 79 (1983), S. 124 ff.

119 Vgl. Nobel, SJZ (1983),S. 123f.

120 Vgl. von Greyerz, Christoph, Insider-Transaktionen aus aktienrechtlicher
Sicht, Neue Ziircher Zeitung, Nr. 129, 1982.

121 Vgl. kritisch, Schubarth, SIZ 75 (1979), S. 185 ff.

122 Vor allem Forstmoser (FN 116) und von Greyerz (FN 120).

123 Vgl. die Zusammenstellung iiber Insiderfdlle in der Schweizerischen Handels-
zeitung vom 4. Februar 1982: Darin werden zwischen 1967 und 1981 7 Fiille
genannt, wobei allerdings eingerdumt wird, dass es sich um eine unvollstindige
Liste handelt.

124 Vgl. Stratenwerth, FS Vischer, S. 668 ff., ebenso Schubarth, SIZ 15 (1979),
S. 188 ff.
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Strafrecht ist die ultima ratio der Sozialkontrolle. Es sollte
nur gegen erhebliche sozialschidliche Verhaltensweisen ein-
gesetzt werden. Ob ein solches Strafbediirfnis nun gegeniiber
Insidermissbrauchen besteht, muss als fraglich bezeichnet
werden.

Von den Befurwortern einer Strafnorm wird — nebst den
bereits genannten Grinden — durch eine solche Norm die
Schaffung von Unrechtsbewusstsein und eine Priventivwir-
kung erhofft.125 Dem ist entgegenzuhalten, dass sich ein
solches Bewusstsein auch durch eine neue anspruchsbegriin-
dende zivilrechtliche Norm erzielen lisst, wobei eine solche
ebenfalls Priaventivwirkung entfalten kdénnte. Somit ist auch
das zuletzt angefiihrte Argument zur Begriindung einer Straf-
norm nicht hinreichend. Die Frage der Sozialschidlichkeit
und damit die Begriindetheit einer Strafnorm ist an den
Grundwerten zu messen, die fir ein Zusammenleben inner-
halb einer pluralistischen Gesellschaft unabdingbar sind und
iber deren Anerkennung ein breiter Konsens steht. Nicht
Aufgabe des Strafrechts ist es, diesen Konsens erst herzu-
stellen.

Gegen die Schaffung einer Strafnorm sprechen aber auch
ganz praktische Uberlegungen, niamlich ob Sachverhalte,
die unter eine solche Norm subsumiert werden sollten, auch
aufgeklirt werden kénnen. Zu Recht hat von Greyerz!26
auf dieses Problem hingewiesen. So ist es schwierig, einen
konkreten Tatverdacht etwa gegen jenen Insider zu begriin-
den, der wihrend lingerer Zeit in kleinen Partien kauft,
ohne dass in dieser Zeit wesentliche Kursschwankungen ein-
getreten sind. Aber auch wenn infolge massiver Kursschwan-
kungen der Verdacht entsteht, Insider kénnten Kenntnisse
missbrauchlich ausgenutzt haben, ist die Feststellung des
oder der Titer mit ausserordentlichen Schwierigkeiten ver-
bunden. Nicht nur, weil solche Sachverhalte nur speziali-

125 Vgl. Forstmoser, Peter, Strafrechtliche oder zivilrechtliche Erfassung von
Insider-Transaktionen, Neue Ziircher Zeitung vom 10. August 1982.
126 Vgl. FN 120.
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sierte  Ermittlungs- und Untersuchungsbehdérden abkliren
koénnen, sondern auch weil praktisch der ganze Boérsenhandel
mit den in Frage stehenden Titeln auf mehrere Wochen oder
Monate zuriick untersucht werden miisste. Damit wire eine
Aufhebung des Bankgeheimnisses gegeniiber zahlreichen am
Missbrauch unbeteiligten Anlegern verbunden, was ohne
Zweifel unverhiltnismissig wire. Eine Strafnorm aber, deren
Durchsetzung mit solchen Schwierigkeiten verbunden ist,
kann weder das Unrechtsbewusstsein erhéhen noch Priventiv-
wirkung entfalten.

Aus all diesen Griinden sollte auf die geplante Strafnorm ver-
zichtet werden. Allerdings hat die Expertenkommission
zur Revision des Strafgesetzbuches bereits einen Straftatbe-
stand ausgearbeitet. Dieser lautet:

”1. Wer als Mitglied der Verwaltung, Geschiftsleitung oder Kontroll-
stelle oder als Beauftragter einer Aktiengesellschaft oder einer sie be-
herrschenden oder von ihr abhingigen Gesellschaft, als Mitglied einer
Behorde oder Beamter oder als deren Hilfsperson Kenntnis von ver-
traulichen Tatsachen erlangt, die bei deren Bekanntwerden geeignet
sind, den Kurs von borslich oder vorborslich gehandelten Aktien oder
Partizipationsscheinen der Aktiengesellschaft erheblich zu beeinflussen
und sich durch Ausniitzen dieser Kenntnis einen Vermogensvorteil ver-
schafft, wird mit Gefangnis oder mit Busse bestraft.

Ist die Ubernahme einer Gesellschaft durch eine andere geplant, so
gilt Abs. 1 fir die Aktien und die Partizipationsscheine beider Gesell-
schaften.

2. Ziffer 1 ist sinngemiss anwendbar, wenn sich die Ausniitzung der
Kenntnis von vertraulichen Tatsachen auf die Anteile oder Partizipa-
tionsscheine einer Genossenschaft bezieht.”127

127 Vgl. Stratenwerth, FS Vischer, S. 667, der diese Norm erlidutert.
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4. Strafrechtliche Bekimpfung der internationalen
Wirtschaftskriminalitit

Die Rechtshilfe in Strafsachenl?8 hat in den letzten Jahren
an Bedeutung gewonnen. Durchschnittlich gehen pro Jahr
bei der Staatsanwaltschaft Zirich rund 500 auslindische
Ersuchen ein. Davon betroffen sind in rund 50 Fillen Banken.
Die Schweiz leistete seit 1977 bis 1981 in 114 Fillen gericht-
liche Rechtshilfe fir die USA. Ein Grossteil betraf den Kan-
ton Ziirich und hiesige Banken. Damit wird auch deutlich,
dass ein nicht unbedeutender Teil der Wirtschaftsstraftiater
aus dem Ausland deliktisch erworbenes Geld in die Schweiz
transferieren. Das neue Bundesgesetz iiber die internationale
Rechtshilfe in Strafsachen (IRSG)129, das am 1. Januar 1983
in Kraft getreten ist!30 bildet eine wichtige Waffe gegen
die internationale Wirtschaftskriminalitit. Es kodifiziert die
bisherige Praxis und die Grundsidtze der internationalen
Rechtshilfe (beidseitige Strafbarkeit, Spezialitit, Verhilt-
nismissigkeit, etc.). Es umschreibt ferner das schweizerische
Rechtshilfeverfahren, bestimmt die Parteirechte und Rechts-
mittel des vom Vollzug Betroffenen und ist anwendbar
auch fiur Ersuchen aus Staaten, die mit der Schweiz keine
Rechtshilfevertrige abgeschlossen haben, sofern der ersuchen-
de Staat Gegenrecht gewihrt (Art. 8 IRSG).

41. Rechtshilfe bei Fiskaldelikten131

Art. 3 Abs. 3 IRSG bestimmt, dass einem Rechtshilfegesuch
nicht entsprochen wird, wenn Gegenstand des Verfahrens
eine Tat ist, die auf eine Verkiirzung fiskalischer Abgaben
gerichtet erscheint oder Vorschriften iiber wahrungs-, han-
dels- oder wirtschaftspolitische Massnahmen verletzt. Vom

128 Vgl. ausfihrlich De Capitani, S. 367 ff.

129 SR 351.1.

130 Am 1. Juli 1983 trat in der BRD das Gesetz iiber die internationale Rechtshilfe
in Strafsachen (IRG) in Kraft.

131 Vgl Frei, Archiv fiir schweizerisches Abgaberecht, 50 (1981/1982), S. 337 ff.
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Grundsatz, dass in Fiskalsachen keine Rechtshilfe geleistet
wird, werden jedoch drei Ausnahmen gemacht:

a) Wenn es sich um Rechtshilfe zur Entlastung des Verfolg-
ten handelt (Art. 63 Abs. 5 IRSG).

b) Wenn es sich um ein amerikanisches Rechtshilfebegehren
handelt, dass der Strafverfolgung gegen leitende Mitglieder des
organisierten Verbrechens dient.

c) Wenn Gegenstand des auslindischen Verfahrens eine Tat
ist, die in der Schweiz als Abgabebetrug zu qualifizieren wire.
Darunter ist der in Art. 14 Abs. 2 VStR umschriebene Tat-
bestand zu verstehen (Art. 24 Abs. 1 IRSV). Dieser Tatbestand
ist erfullt, wenn der Tater durch sein arglistiges Verhalten be-
wirkt, dass dem Gemeinwesen unrechtmissig und in einem
erheblichen Betrag eine Abgabe, ein Beitrag oder eine andere
Leistung vorenthalten, oder dass es sonst am Vermdgen ge-
schidigt wird.

Fiir die Rechtshilfeleistung bei Abgabebetrug ist Vorausset-
zung, dass aus der Schilderung der untersuchten Tat zweifels-
frei hervorgeht, dass die Tatbestandeselemente dieser Straf-
tat nach schweizerischem Recht erfillt wiren. So muss vor
allem ersichtlich sein, dass das Merkmal der Arglist gegeben
ist, z.B. weil der Titer gefidlschte Urkunden verwendet oder zu
Aussagen zu seinen Gunsten anstiftete.132

Sofern die verfolgte Handlung alle objektiven Merkmale eines
nach schweizerischem Recht strafbaren Tatbestands erkennen
lasst, steht der Anwendung von Zwangsmassnahmen und der
Aufhebung gesetzlich geschiitzter Geheimnisse grundsitzlich
nichts im Wege. Auch das Bankgeheimnis wird in einem sol-
chen Fall geliiftet.13 Allerdings werden beim Abgabebetrug
keine vorsorglichen Massnahmen durch die schweizerischen
Behorden bewilligt. Es ist also ausgeschlossen, dass auf Er-
suchen auslidndischer Behérden die Vermd&genswerte des Be-

132 Vgl. Bernasconi, S. 12 ff,
133 Schultz, Rechtshilfe, S. 15.
134 Frei, ZStR 100 (1983), S. 69
135 SR 0.351.933.6.
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schuldigten im Sinne von Art. 45 IRSG vorsorglich beschlag-
nahmt werden; denn sonst wiirde die Rechtshilfe geradezu
auf eine Vollstreckung auslindischer Steuerbescheide hinaus-
laufen.134 Art. 34 IRSG (Sachauslieferung) und Art. 74 IRSG
(Herausgabe von Gegenstinden) koénnen demzufolge nicht
angewendet werden. Oft stehen aber Fiskaldelikte zusammen
mit gemeinrechtlichen Delikten in Frage. In einem solchen
Fall ist selbstverstindlich — fiir die gemeinrechtlichen Delikte
— Beschlagnahme und Herausgabe moglich.

Verlangt die ersuchende Behoérde Unterlagen oder Informatio-
nen, welche ein Bankgeheimnis oder ein Geschiftsgeheimnis
darstellen, stellt sich die Frage, ob die Namen von Personen
oder Firmen bekanntgegeben werden miissen, die im ausldn-
dischen Verfahren weder beteiligt noch angeklagt sind. In
diesem Fall gilt der Grundsatz, dass Namen Dritter nur soweit
bekanntgegeben werden, als die betroffenen Personen in den
untersuchten Sachverhalt verwickelt sind (Art. 10 IRSG).

Im Gegensatz zu den anderen internationalen Rechtshilfe-
abkommen der Eidgenossenschaft (Europiisches Rechtshilfe-
abkommen und Europdisches Auslieferungsabkommen) sieht
der schweizerisch-amerikanische Rechtshilfevertrag (USV) 135
auch im Falle reiner Fiskaldelikte eine Rechtshilfe vor, sofern
nachgewiesen ist, dass es sich um Delikte des organisierten
Verbrechertums handelt (Art. 7 Ziff. 2 USV).

42. Ubersicht iiber die kleine Rechtshilfe 136 nach IRSG

Nachdem nun der Bund von der ihm zustehenden Befugnis
zur Gesetzgebung auf dem Gebiete der internationalen Rechts-
hilfe in Strafsachen Gebrauch gemacht hat, ist kantonales Recht

134 Frey, ZStR 100 (1983), S. 69.

135 SR 0.351.933.6.

136 Zur internationalen Rechtshilfe in Strafsachen zihlen das Auslieferungsrecht
und die kleine oder akzessorische Rechtshilfe.
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nur noch anwendbar, soweit das Rechtshilfegesetz nicht aus-
dricklich etwas anderes bestimmdt.

Art. 12 IRSG ist der wichtigste Vorbehalt zugunsten des kanto-
nalen Rechts. Gemiss dieser Bestimmung wenden die mit dem
Vollzug befassten kantonalen Behorden ihr eigenes Verfahrens-
recht an. Abweichend von dieser Regel statuiert Art. 9 IRSG,
dass fiir die Durchsuchung und die Versiegelung die Grund-
sitze des Art. 69 des Bundesgesetzes iiber die Bundesstraf-
rechtspflege gelten.

Als weiterer Grundsatz gilt, dass bei der Erledigung von Rechts-
hilfeersuchen das Recht des ersuchten Staates angewendet
wird. Hingegen wird auf ausdriickliches Verlangen — unter
gewissen Bedingungen — das Recht des ersuchenden Staates
angewendet, soweit sich dies mit dem schweizerischen Recht
vereinbaren liasst und dariiber hinaus, wenn den Beteiligten da-
durch keine wesentlichen Nachteile entstehen. Beispielsweise
kann eine Aussage unter Eid abgelegt werden, selbst wenn
die anwendbare kantonale Strafprozessordnung den Eid iiber-
haupt nicht kennt, sofern die aussagende Person sich nicht
weigert (Art. 65 lit. b IRSG und Art. 27 IRSV sowie Art. 12
USV). Sind fir die gerichtliche Zulassung von Beweismitteln,
welche in der Schweiz erhoben werden sollen, besondere
Formen zu beachten, z.B. Anwesenheit des Beschuldigten

oder Angeklagten oder seines Rechtsanwaltes, sollten diese
soweit als moglich beriicksichtigt werden (Art. 65 IRSG).

Auf amerikanisches Ersuchen hin wurde eine Bankbeamtin im Kt. Ziirich
mit ijhrem Einverstindnis als Zeugin nach amerikanischem Strafprozess-
recht (mit Einschluss des Kreuzverhors) befragt. Dafiir wurde eine Telefon-
verbindung zwischen dem amerikanischen Gefingnis, wo der Beschuldigte
inhaftiert war, und dem Einvernahmezimmer in der Schweiz hergestellt.
Vom ganzen Procedere in der Schweiz wurde eine Videoaufnahme erstellt
und der Beschuldigte in Amerika und sein Verteidiger, der in die Schweiz
gereist war, konnten die Zeugin in Anwesenheit des ziircherischen Unter-
suchungsrichters (Bezirksanwalt) befragen.

Sobald aber prozessuale Zwangsmassnahmen (Durchsuchung,
Beschlagnahmung, etc.) ergriffen werden miissen, diirfen diese
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nur nach schweizerischem Recht (kantonales Prozessrecht)
erfolgen.

Die Ubermittlung der Rechtshilfeersuchen geschieht wie folgt:

Unmittelbarer Geschiftsverkehr zwischen Justizbehdrden ist
vorgesechen mit der Bundesrepublik Deutschland und mit
Osterreich. Fiir Italien gilt der direkte Verkehr zwischen
Ober- oder Appellationsgerichten beider Staaten. Mit den
Behorden des Fiirstentums Liechtensteins wird oft direkt
verkehrt, obwohl keine entsprechende Vereinbarung besteht.
Zwischen schweizerischen und franzosischen Magistraten ist
der direkte Verkehr vorgesehen, soweit es die Zustellung
von gerichtlichen Akten betrifft.

Fiir alle andern Mitgliedstaaten des Europidischen Rechtshilfe-
iibereinkommens sind die Rechtshilfebegehren iiber die Ju-
stizministerien an die ersuchte auslindische Behdérde zu sen-
den, wobei der direkte Weg von ersuchter zu vollziehender
Justizbehorde fir dringende Falle zuldssig ist und durch Ver-
mittlung der Interpol-Organisation geschehen kann.

Mit allen anderen Staaten ist der diplomatische Weg die Re-
gel, gleichgiiltig, ob eine zwischenstaatliche Vereinbarung
iiber die Rechtshilfe besteht oder nicht.

Hinsichtlich der Zustindigkeit gilt folgendes:

Das Bundesamt fir Polizeiwesen hat die Oberaufsicht iiber
die Ausfiihrung der Rechtshilfe. Diese Bundesstelle priift fer-
ner, ob die bei ihr eingegangenen Ersuchen den Formerfor-
dernissen des Rechtshilfegesetzes oder des anwendbaren
Staatsvertrages entsprechen und leitet das so formell gepriifte
Ersuchen an die Kantone weiter, es sei denn, die Rechtshilfe-
leistung sei offensichtlich nicht zuléssig. Es sind nun die kan-
tonalen Behorden, die grundsitzlich dariiber entscheiden,
ob die Rechtshilfe zuldssig ist. Sie vollziehen die Rechtshilfe-
begehren. Im Kanton Ziirich unterzieht der Erste Staatsanwalt
solche Ersuche einer summarischen Priifung; es sind dann
aber die Bezirksanwilte, die das Gesuch materiell priifen.
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Ausfiihrende Organe sind im Kanton Ziirich der Bezirksan-
walt und die Kantonspolizei.

Die Rechtshilfeersuchen miissen die folgenden Angaben ent-
halten:

Bezeichnung der Behorden, von der das Ersuchen ausgeht.
Nach dem Europidischen Rechtshilfeabkommen kann nur
eine Justizbehorde ein Rechtshilfebegehren stellen.

Der Rechtshilfevertrag mit den Vereinigten Staaten, die Zu-
satzvertrige mit Deutschland und Osterreich zum Europi-
ischen Rechtshilfeiibereinkommen und das Rechtshilfegesetz
gehen jedoch weiter:

Art. 75 IRSG hilt fest, dass diejenigen Behdrden um Rechts-
hilfe ersuchen konnen, die Widerhandlungen zu verfolgen
oder in anderen Verfahren zu entscheiden haben, auf welche
das Rechtshilfegesetz anwendbar ist, darunter kOonnen auch
Polizeistellen fallen. Art. 61 IRSG ldsst zudem den polizei-
lichen Rechtshilfeverkehr zu, welcher durch das Schweizeri-
sche Zentralpolizeibiiro (Interpol Schweiz) vermittelt wird,
wobei in dringenden Fillen oder im grenznachbarlichen Ver-
kehr der direkte Kontakt zwischen ersuchenden und ausfiih-
renden Polizeistellen gestattet ist (Art. 35 Abs. 2 IRSV). Im
weiteren ist der Gegenstand der auslindischen Verfahren
und der Grund des Ersuchens namhaft zu machen. Im weiteren
sind die genauen und vollstindigen Angaben iiber die Person,
gegen die sich das Strafverfahren richtet, mitzuliefern, eben-
so die richterliche Beurteilung der Tat im ersuchenden Staat.
Sodann ist der Sachverhalt kurz zu beschreiben.

Ist ein Ersuchen auf Durchsuchung von Personen oder Riu-
men, Beschlagnahme oder Herausgabe von Gegenstinden ge-
stellt worden, braucht es eine Bestitigung der ersuchenden
Behorde, dass diese Massnahme im ersuchenden Staate zu-
lassig ist. Solche prozessualen Zwangsmassnahmen sind zu-
ldssig, wenn aus der genannten Sachverhaltsdarstellung her-
vorgeht, dass die verfolgte Tat die objektiven Merkmale eines
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nach schweizerischem Recht strafbaren Tatbestandes aufweist.
Hier ergeben sich vor allem bei komplizierten Wirtschaftsde-
likten Schwierigkeiten.

Beispielsweise wurde von amerikanischer Seite das Begehren gestellt,
es seien in Ziirich Bankkonten zu sperren, und Kontounterlagen heraus-
zugeben, lautend auf mittelamerikanische Staatsangehorige, mit der
Begriindung, diese hitten Schmiergelder in Empfang genommen in
ihrer Eigenschaft als Verantwortliche einer staatlichen Gesellschaft von
einer im gleichen Land domizilierten Gesellschaft, die von US-Biirgern
beherrscht sei. Diese Mittelamerikaner hitten Anlagegiiter zu weit iber-
setzten Preisen von einer Firma aus den USA gekauft. Es liege ein Be-
trug vor; denn diese Investitionsgiiter seien durch den amerikanischen
Staat mit einer Exportrisikogarantie mittelbar mitfinanziert worden.
Wegen diesen Schmiergeldzahlungen konne der mittelamerikanische
Staat den Rechnungsbetrag kiirzen, weshalb der amerikanische Staat
wegen der abgegebenen Garantie allenfalls zu Schaden kommen
konnte.

Der Rechtsschutz der Betroffenen ist gut ausgebaut (Art. 48
Abs. 2, 50 Abs. 3, 82 und 83 IRSG).

43. Flankierende Massnahmen

Das internationale Strafrecht der Schweiz kann als funktions-
fihiges Instrument bezeichnet werden, das sich in der tigli-
chen Praxis bei der Bekdmpfung der Wirtschaftskriminalitit
bewidhrt. Nicht unerwihnt darf in diesem Zusammenhang
die Vereinbarung iber die Sorgfaltspflicht der Banken bei
der Entgegennahme von Geldern und iiber die Handhabung
des Bankgeheimnisses vom 1. Juli 1982 zwischen der Schwei-
zerischen Nationalbank und der Schweizer Banken (VSB)
bleiben. Diese Vereinbarung ist als flankierende Massnahme
gegen die internationale Wirtschaftskriminalitit zu verstehen.
Es geht den Vertragspartnern darum, mittels geeigneter Vor-
kehren

— die anonyme Anlage von Vermodgenswerten im schweizeri-

schen Bankensystem zu verhindern,
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— die Wirtschaftskriminalitdt zu bekimpfen und
— den guten Ruf des Finanzplatzes Schweiz zu wahren.

Die Vereinbarung auferlegt den Banken drei unterschied-
liche Gruppen von Verhaltenspflichten: Feststellung der Iden-
titit des Bankkunden bei der Entgegennahme von Geldern
(Art 3—-6 VSB), Beurteilung der Vertrauenswiirdigkeit des
Mieters eines Schrankfaches (Art. 7 VSB) sowie Verbot aktiver
Beihilfe zur Kapitalflucht, Steuerhinterziehung und &hnlicher
Handlungen (Art. 8, 9 VSB).

Diese in der Schweiz vorgenommene strenge Priifung der Iden-
titdit von Bankkunden, Bankkonten und Safe-Inhabern sowie
der Bezugsberechtigten von Gutschriften hat nicht in allen
europdischen Lindern Nachahmung gefunden. Die meisten
Mitgliedstaaten des Europarates sind in der Gesetzgebung noch
nicht einmal der 1980 erlassenen Empfehlung fiir Massnahmen
zur Einschrinkung des Kapitalverkehrs deliktischer Herkunft
nachgekommen. Wegen der Internationalisierung der Krimi-
nalitdit sind restriktive Massnahmen der geschilderten Art
aber wirkungslos, solange sie auf ein Land beschriankt bleiben.
Es bedarf — dhnlich wie im Kampf gegen Terrorismus — ver-
mehrter internationaler Zusammenarbeit.

Bernasconil37 hat deshalb an einem Kongress iiber die organi-
sierte Kriminalitit in Mailand vor breiter Offentlichkeit eine
Konventiorn auf europdischer Ebene nach dem Muster des
USV gefordert. Sein Vorstoss verdient Unterstiitzung. Die
Schweiz war 1977 das erste europidische Land, das sich mit
den Vereinigten Staaten in einem derartigen Vertragswerk ge-
bunden hat.

Die Mechanismen, die jenseits des Atlantiks zur Bekdmpfung
des organisierten Verbrechens zur Anwendung kommen, konn-
ten damit erstmals iiber die USA hinaus nach Europa ausge-
dehnt werden. Die Ermittlungen richten sich bei dieser Me-
thode nicht nur auf das eigentliche Delikt, sondern auch auf
die Spuren, welche die Drahtzieher der Verbrecher hinterlassen.

137 Vgl. Neue Ziircher Zeitung vom 12. Oktober 1983,
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Es sind dies Kapitalverschiebungen zur Reinwaschung von
aus Delikten stammenden Erlosen, Fiskaldelikte und Hehlerei
von gestohlenen oder gefdlschten Wertpapieren. Der genannte
Vertrag sieht — wie bereits erwiahnt — Rechtshilfe auch bei
reinen Fiskaldelikten vor, sofern sie im Zusammenhang mit
dem organisierten Verbrechertum stehen. Es wird dort ferner
auf das Prinzip der beidseitigen Strafbarkeit verzichtet (Art.
7 USV). Ein solches europidisches Abkommen miisste auch
anonyme Bankverbindungen verhindern, wie dies in der Schweiz
bereits vorgekehrt wurde. Auf gewaschenes Geld sollte ge-
griffen werden kénnen. Das Europiische Rechtshilfeabkommen
hat diesen Bereich unverstindlicherweise ausgeklammert.
Art. 58ff. StGB ist diesbeziiglich vorbildlich. Leider sehen
noch viele Staaten eine Rechtshilfe nur in bezug auf den un-
mittelbaren Deliktserlés vor. Das Europiische Rechtshilfeab-
kommen wurde 1969 bzw. 1973 jedoch durch entsprechende
Zusatzvertrige mit der BRD und Osterreich ausgeweitet.

Es ist zu hoffen, dass Bernasconis Vorschlag bei den politi-
schen Instanzen Beachtung findet.

5. Zur geplanten Revision der Ziircher StPO

Am 11. Juli 1980 legte die Expertenkommission fiir die Total-
revision des zircherischen Strafverfahrens einen Entwurf
samt Bericht fiir eine Strafprozessordnung vor. Als wesentliche
Neuerung wurden u.a. postuliert:

a) Einfiihrung des Unmittelbarkeitsprinzips fiir die Haupt-
verhandlung erster Instanz, jedoch nur soweit notig;

b) Ersetzung des Geschworenengerichts durch ein kanto-
nales Kriminalgericht mit voll- und nebenamtlichen Rich-
tern.

Dieses kantonale Kriminalgericht soll sich aus Juristen und
Laien zusammensetzen, wobei es auch die heute in die Kompe-
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tenz der Wirtschaftsstrafkammer fallenden Wirtschaftsdelikte
beurteilen soll.138

Der geltende Rechtszustand bei der Verfolgung der Wirtschafts-
delikte hat sich bewidhrt. Das Ziircher Dreistufenmodell: spezi-
alisierte polizeiliche Ermittlungsbeamte, spezialisierte Unter-
suchungsbehorden und spezialisierte Richter hat wesentlich
zur Eindimmung der Wirtschaftskriminalitit beigetragen.
Die Dauer der Verfahren konnte signifikant gesenkt werden
und die Effizienz der Verfahren wirkt sich priventiv aus. Der
Vorschlag der Expertenkommission auf Schaffung eines mit
Laien besetzten Kriminalgerichts und Einfihrung des Unmit-
telbarkeitsprinzips ist aus wirtschaftskriminalistischer Sicht
ein Riickschritt. Es ist Schmidl3? zuzustimmen, der es be-
dauern wiirde, wenn die nach langen Miihsalen erreichten
Verfahrensverbesserungen durch Ausschaltung des Geschwore-
nengerichts wegen dieses Kriminalgerichts wieder zunichte
gemacht wiirden. Die iiberwiegend schlechten Erfahrungen
mit Schéffengerichten in der BRD sollte man beherzigen.140

III. Aktienrecht

Bei der Frage, ob wirtschaftsrechtliche Vorschriften verschirft
werden sollen, ist nach dem Grundsatz der Verhiltnismassig-
keit diejenige L&ésung zu wihlen, die am wenigsten in die
Freiheit des Biirgers eingreift und dennoch den erstrebten
Zweck gewihrleistet. Die Grenzen priaventiver Vorschriften
ergeben sich aus der Abwigung zwischen den Erfordernissen
des Rechtsgiiterschutzes und seinen Auswirkungen auf die
jeweilige Wirtschaftsverfassung. Die marktwirtschaftliche Ord-
nung unseres Staates wird durch prdventive Bestimmungen um
so mehr beriihrt, je wirkungsvoller solche eingesetzt werden.

138 Bericht der Expertenkommission zu ihrem Entwurf fir eine neue Strafprozess-
ordnung vom 11, Juli 1980, S. §.

139 Banken, S. 204.

140 Vgl. Tiedemann, Wirtschaftsstrafrecht I, S. 175.
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Demnach sollten volkswirtschaftlich kaum ins Gewicht fal-
lende Missbriuche nicht durch umfassende wirtschaftsgesetz-
geberische Massnahmen bekdmpft werden. Umgekehrt zeigte
die Revision des Anlagefondsgesetzes!4! und die Neurege-
lung des Abzahlungs- und Vorauszahlungsrechts!42 eine nach-
haltig priaventive Wirkung ohne nennenswerte Einschrinkung
des bisherigen Freiheitsraumes: Schwindel mit Zertifikaten
von Anlagefonds sind seit Inkrafttreten des neuen Gesetzes
m.W. nicht mehr aufgetreten. Auch im Vorauszahlungsgeschift
konnten sozialschddliche Praktiken weitgehend ausgeschal-
tet werden.

Aufgrund empirischer Untersuchungen!43 muss angenommen
werden, dass der Anteil der Kleinaktiengesellschaftenl44

die als Tatmittel benutzt oder als Opfer geschiadigt werden —
bei Wirtschaftsdelikten hoch ist. Diese Erkenntnis fand jedoch
vorerst im Zuge der Partialrevision des Aktienrechts keine
Beachtung.l45 Die Arbeitsgruppe fiir die Uberpriifung des
Aktienrechts vertrat die Auffassung, dass das geltende Aktien-
recht “im grossen und ganzen nicht zu krassen Missstinden
oder gar zu aufsehenerregenden Missbriuchen” gefithrt hat.146
1975 wurde ein Vorentwurf fiir die Teilrevision des Aktien-
rechts vorgelegt.147 Im Vernehmlassungsverfahren, das an den
Zwischenbericht der genannten Arbeitsgruppe anschloss, wurde
vom Regierungsrat des Kantons Ziirich die Mitberiicksichtigung
der Wirtschaftskriminalitit bei der Revision des Aktienrechts

141 Vom 1. Juli 1966 (SR 951.31), erginzt durch VO iiber auslindische Anlage-
fonds vom 13. Januar 1971 (SR 951.312).

142 BG iiber den Abzahlungs- und Vorauszahlungsvertrag vom 23. Mirz 1962, in
Kraft getreten am 1. Januar 1963 (SR 220).

143 Vgl. Zimmerli, Wirtschaftskriminalitat.

144 Unter einer Kleinaktiengesellschaft verstehen wir eine Gesellschaft, die ein
niedriges Grundkapital, einen kleinen Personalbestand, eine einfache Organi-
sation und einen unbedeutenden Marktanteil aufweist.

145 Vgl. Zwischenbericht des Prasidenten und des Sekretirs der Arbeitsgruppe
fiir die Uberpriifung des Aktienrechts zum Vorschlag fir eine Teilrevision des
Aktienrechts (1972), S. 38.

146 Zwischenbericht, S. 18.

147 Vorentwurf eines Bundesgesetzes betr. die Erginzung des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches (Aktienrecht) der Arbeitsgruppe fiir die Uberpriifung des
Aktienrechts samt dazugehorigem Begleitbericht der Eidgendssischen Justiz-
abteilung (1975).
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angeregt.148 Am 23. Februar 1983 legte der Bundesrat dem
Parlament die Botschaft iiber die Revision des Aktienrechts
vor. Darin sind Massnahmen gegen die Wirtschaftskriminali-
tit beriicksichtigt.

1. Schwachstellen

In erster Linie sind die geltenden Griindungsbestimmungen aus
wirtschaftskriminologischer Sicht ungeniigend, weil sie die AG
bei ihrer Entstehung vor allem dem guten Willen ihrer Griinder
iiberlassen. Der Feststellung Schmids!4?, dass die Griindungs-
und Verantwortlichkeitsbestimmungen des Aktienrechts “‘gegen
eigentliche Missbrauche keinen wirklichen Schutz zu bieten
und dass sie besonders gegen Wirtschaftsdelikte weder priven-
tive noch repressive Wirkung auszuiiben vermdgen’’, ist voll-
umfianglich zuzustimmen. Die Griindungsbestimmungen ver-
sagen gerade in den Fillen, bei denen schiitzende Normen be-
sonders wichtig wiren.130 Die aktienrechtlichen Griindungs-
normen entfalten zudem geradezu kriminogene Wirkungen.
Denn einerseits ist die AG geeignetes Tatmittel zur Begehung
von Wirtschaftsdelikten!3! andererseits erweisen sich die
Griindungsbestimmungen als leicht zu nehmende Hiirden,
so dass das Institut der AG sich Wirtschaftsstraftitern als
adiquates Instrument eigentlich anbietet. Bargriindungen
durch Scheinliberierung sind so leicht moglich wie Sachgriin-

148 Vorentwurf einer Teilrevision des Aktienrechts, Hrsg. Eidgendssische Justiz-
abteilung, Zusammenstellung der Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens
zum Vorentwurf 1975, Bern 1978, S. 439.

149 Schmid, SAG 1974, S. 103.

150 Vgl. Zimmerli, Wirtschaftskriminalitat, S. 49 ff.

151 Die rechtliche Selbstindigkeit der AG, ihr niedriges Mindest-Grundkapital,
die Einfachheit der Grindung, die beschrinkte Haftung, die anonyme Firmen-
bildung, die Moglichkeit zur Beherrschung eines ganzen Kranzes von Einmann-
gesellschaften lassen die AG zu einem hervorragend geeigneten Tatmittel fir die
Begehung von Wirtschaftsdelikten werden. Vom Gesellschaftsrecht her bietet
die Einmann- oder Strohmanngesellschaft den Vorteil, dass die Aktiengesell-
schaft allein oder zusammen mit Strohminnern gegen aussen den Anschein
erweckt, es liege eine Gesellschaft vor, wihrenddem ein einzelner die Gesell-
schaft beherrscht.
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dungen mit minderwertigen Apports. Beim Handelsregister
und bei der offentlichen Beurkundung ist nur die Erfiillung
formeller Kautelen verlangt. Schwindelhafte wechselseitige Be-
teiligung!2, der Handel mit Aktienminteln und die Moglich-
keit des parasitiren Erwerbs von Aktiengesellschaften!53
sind Auswiichse des Aktienrechts, die nach Korrekturen rufen.
Die Wettbewerbsteilnehmer vertrauen darauf, dass die Aktien-
gesellschaften bereits bei ihrer Griindung die vorgeschriebenen
finanziellen Voraussetzungen aufweisen. Dafiir muss in erster
Linie das Aktienrecht selbst sorgen. Erfiillt es diese Aufgabe
nicht, so wird die Wettbewerbswirtschaft gestort und ihre
Ordnungsprinzipien werden in Frage gestellt. Die AG ist aber
im Gesamtinteresse ein zu wichtiges Rechtsinstitut, als dass
der Gesetzgeber ihre Grindung ohne wirksame Uberwachung
zulassen darf.154

Die Mindestkapitalhdhe von Fr. 50000.— (Art. 621 OR) 155
bzw. die Mindesteinzahlungshdhe von Fr. 20000.— (Art.
633 Abs. 2 OR) bilden keine ernsthafte Schwelle gegen
Schwindelgriindungen. Damit ist allerdings die Frage nicht
beantwortet, welcher Mindestbetrag zum Schutz der Gliubi-
ger im Hinblick auf die Haftungsbeschrinkung angemessen
und tragbar ist. Diese Frage stellt sich aber, zumal neuere

152 Durch wechselseitige Beteiligung gelingt es dem Griinder, mit Hilfe von Stroh-
minnern ohne Kapitaleinlage zwei Gesellschaften ins Leben zu rufen: Er griindet
eine erste AG und liberiert mit seiner Kapitaleinlage die absolute Mehrheit der
Aktien. Somit kann er die Generalversammlung und den Verwaltungsrat mass-
geblich beeinflussen. Daraufhin errichtet er eine zweite AG. Er zeichnet die
absolute Mehrheit der Aktien, indem er seine Mehrheitsbeteiligung an der
zuerst gegriindeten AG einlegt. Somit beherrscht er sowohl die zweite AG als
auch (mittelbar) die erste, wobei jede AG an der anderen mit absoluter Mehr-
heit beteiligt ist. Daraufhin veranlasst er die zuerst gegriindete AG, ihm die
Aktien der zweiten AG abzukaufen, wobei er den Preis so festsetzt, dass ihm die
zuerst errichtete AG als Bezahlung seine urspriingliche Einlage zuriickerstatten
muss. Der Griinder beherrscht somit bei der Griindung durch wechselseitige
Beteiligung zwei Aktiengesellschaften, obwohl er weder bei der ersten noch
bei der zweiten AG eine Kapitaleinlage zur freien Verfigung der Gesellschaft
leistete.

153 Kauf der Aktien einer AG mit deren eigenem Vermaogen.

154 Vgl. zur gesamtwirtschaftlichen Bedeutung der AG: Botschaft, S. 5 ff.

155 1936 entsprachen Fr. 50 000. — einem heutigen Geldwert von etwa Fr. 250 000. —.
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betriebswirtschaftliche Untersuchungen den Beweis erbracht
haben, dass die ‘“Kindersterblichkeit’” von Unternehmungen
in den ersten 3 — 5 Jahren hoch ist.13¢ Ausreichender Gliu-
bigerschutz in der Anfangsperiode bedeutet angemessenes
Startkapital. Die Anforderung an die Kapitalausstattung hat
vom Gesamtkapitalbedarf der Unternehmung auszugehen.
Dessen Hohe ist naturgemidss von Unternehmung zu Unter-
nehmung verschieden. Es ist jedoch offensichtlich, dass ein
Mindestkapital von Fr. 50000.— keineswegs geniigt, um unvor-
hergesehene Kostenwirkungen der vorgenommenen Brutto-
investitionen eventuell lber lingere Zeit aufzufangen. Es sollte
daher so hoch bemessen sein, dass das Risiko von Jahresver-
lusten iiber mehrere Jahre hinweg verkraftet werden kann.
Dem geltenden Aktienrecht fehlt es an Vorschriften, die eine
materielle Prifung der Apports durch fachkundige Dritte vor-
sehen, obwohl nur dadurch schwindelhafte Sachgriindungen
verhindert werden kénnen.

Die geltenden Vorschriften iiber Stellung und Aufgabe der
Kontrollstelle (Art. 727 bis 731 OR und Art. 723 OR) sind
vOllig ungeniigend. Kontrollstellenmandate koénnen durch
Personen iibernommen werden, denen jede Kenntnis von
Buchfiihrung abgeht oder die von der Verwaltung abhingig
sind. So zeigte sich in der Praxis, dass Schwindelgriinder zu-
siatzlich eine Kontrollstellen-AG griindeten. Der Geschiftsfiih-
rer einer solchen AG iibernahm in einem konkreten Falle
Kontrollstellenmandate fiir simtliche Gesellschaften des schwin-
delhaften Griinders und verfasste nach dessen Instruktionen
die Kontrollstellenberichte.

2. Losungsansitze im bundesritlichen Entwurf

a) Griindungsvorschriften

Der Entwurf sieht eine Erhéhung des Mindestaktienkapitals
auf Fr. 100000.— wund eine Erh6hung des Mindestliberie-
rungsbetrages auf Fr. 50000. — (Art. 621 und 632 Abs. 2 E OR)

156 Vgl fiir die USA: Mayer/Goldstein, S. §; fiir die BRD: Bellinger, S. 64; fir die
Schweiz: Weibel, S. 144,
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vor. Die Einlage kann in bar (Art. 633 E OR), in Form von
Apports (Art. 634, 628 Abs. 1 E OR) oder durch Verrechnung
(Art. 635 Ziff. 2 E OR) erfolgen.

Fir die Sacheinlage- und Sachiibernahmegriindung ist nun
eine Griundungsprifung (Art. 635 E OR) durch einen besonders
qualifizierten Revisor vorgesehen (Art. 635a E OR). Er priift,
ob der Griinderbericht alle gesetzlich vorgeschriebenen und alle
fur die Beurteilung der Bewertung erforderlichen Angaben ent-
hilt, und ob insbesondere die Ausfithrungen iiber die Angemes-
senheit der Bewertung richtig sind, ob also die Bewertung
selbst vertretbar ist.

Die Liberierung durch Verrechnung mit Forderungen des
Aktienzeichners gilt nicht als Sacheinlage. Aber auch diese
Griindungsart unterliegt der Griindungspriifung (Art. 635 Ziff.
2 E OR).

Die Kapitalerhéhung wird ebenfalls durch fachlich besonders
qualifizierte Revisoren gepriift (Art. 652f., 653 f. E OR).

b) Wechselseitige Beteiligung

Schwindelhafte wechselseitige Beteiligungen sollen durch Art.
659 ff. E OR insbesondere durch Art. 659b E OR verhindert
werden. Es soll eine AG eigene Aktien nur halten kdnnen, so-
fern der gesamte Nennwert dieser Aktien 10% des Aktien-
kapitals nicht iibersteigt. Fiir Namenaktien legt der Entwurf
die Grenze bei 20% fest. Diese 10/20% Grenze gilt auch fur
Tochtergesellschaften, die Aktien der Muttergesellschaft halten,
und fir den Fall, wo eine Gesellschaft die Mehrheitsbeteili-
gung an einer andern Gesellschaft erwirbt, die ihrerseits
Aktien der Erwerberin hilt. Diese Aktien gelten als eigene
Aktien der Erwerberin und unterliegen somit der genannten
Prozentgrenze.
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¢) Konsolidierungspflicht

Art. 663d E OR statuiert die Konsolidierungspflicht fir jede
Konzerngesellschaft, sofern sie eine AG mit Sitz in der Schweiz
ist. Es werden somit auch auslindisch beherrschte Konzerne

sowie Konzerne im Konzern der Konsolidierungspflicht unter-
stellt.

d) Revisionsstelle

Im Entwurf wird eine fachlich befahigte (Ausbildung und Er-
fahrung, Art. 727a E OR) und unabhingige Revisionsstelle
(Art. 727c E OR) fiir alle Aktiengesellschaften verlangt. Die
Revisionsstelle wird im Handelsregister eingetragen (Art. 641
Ziff. 10 E OR) und verpflichtet, den Richter bei offensichtli-
cher Uberschuldung zu benachrichtigen, sofern die Verwal-
tung untitig bleibt (Art. 729b Abs. 2 E OR). Die Revisions-
stelle von Publikums-, Gross- und Mittelgesellschaften muss
besondere fachliche Voraussetzungen aufweisen. In Art. 727b
Abs. 1 E OR wurden die genannten Arten von Aktiengesell-
schaften definiert und in Abs. 2 der genannten Bestimmung
festgelegt, dass der Bundesrat durch Verordnung die fachlichen
Voraussetzungen dieser Revisoren umschreibt. Diesen be-
sonders qualifizierten Revisoren sind folgende Funktionen
vorbehalten:

— Grindungspriifung (Art. 635a E OR);

— Kapitalerhohungspriifung (Art. 652 f. und 653 f. E OR);

— Aufwertungspriifung (Art. 670 E OR);

— Prifung der Jahresrechnung von Publikums-, Mittel- und
Grossgesellschaften (Art. 727b E OR)

— Konzernrechnungspriifung (Art. 731a E OR);

— Kapitalherabsetzungspriifung (Art. 732 Abs. 2 E OR).

Um der Forderung nach Unabhingigkeit zu geniigen, mis-
sen die Revisoren vom Verwaltungsrat und vom Hauptaktionar
unabhingig sein (Art. 727¢" Abs. 1 E OR); dem Aktionir und
Glaubiger wird ein Abberufungsrecht eingeriumt (Art. 727e
Abs. 3 E OR).

345



e) Transparenz

Nebst der Konsolidierungspflicht macht die allgemeine Offen-
legungspflicht fiir Publikums- und Grossgesellschaften (Art.
697h Abs. 1 E OR) das Unternehmungsgeschehen transparen-
ter. Aber auch in Mittel- und Kleingesellschaften haben die
Aktiondre ein Recht auf Aushidndigung von Jahres- und Re-
visionsbericht (Art. 696 Abs. 1 E OR). Jeder Glidubiger, der
ein schiitzenswertes Interesse nachweist, kann beim Richter
Einsicht in die genannten Unterlagen nehmen (Art. 697h
Abs. 2 E OR).

3. Beurteilung aus wirtschaftskriminologischer Sicht

Bereits 1978 hat der Verfasser die Anderung der Griindungs-
und weiterer Bestimmungen aufgrund einer breit angelegten
empirischen Untersuchung iiber Wirtschaftskriminalitit mit
Kleinaktiengesellschaften angeregt!37:

— Das Aktienkapital sollte mindestens Fr. 500 000. — betragen, wobei es
wenigstens mit Fr. 200 000. — liberiert sein sollte.

— Es sollte fir die Sacheinlage- und Sachiibernahmegriindung eine Griin-
dungspriifung zwingend vorgeschrieben werden. Die Priifer miissten auf
dem Gebiet der Buchfiihrung und Unternehmensverwaltung Kenntnis und
Erfahrung haben. Die Anforderungen an Qualifikation und Unabhangig-
keit hitten sich nach den Bestimmungen iiber die Revisionsstelle zu
richten.

— Fir alle Aktiengesellschaften sollte die o6ffentliche Publikation der
Jahresrechnung, des Geschiftsberichts und des Revisionsberichts zwingend
vorgeschrieben werden. Die Qualifikationsanforderungen an die Revisions-
stelle sollten fiir alle Revisoren durch Verordnung des Bundesrates nor-
miert werden.

— Vor Ausgabe von Anleihenobligationen sollte die AG durch einen
fachlich besonders qualifizierten Revisor gepriift werden.

157 Vgl. Zimmerli, Wirtschaftskriminalitit, S. 199.
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— Konzernen sollte zwingend vorgeschrieben werden, konsolidierte
Jahresrechnungen zu erstellen.

Die Forderung nach Abschaffung der Laienrevision wurde bereits im Zwi-
schenbericht138 gestellt.

Die Verdoppelung des geltenden Mindestbetrages des Aktien-
kapitals in der Botschaft erscheint zwar nicht in allen Fillen
als ausreichend, wirksamen Glaubigerschutz zu gewihrleisten.
Die 1936 eingefiihrte Mindestkapitalhohe von Fr. 50000. —
entspricht einem heutigen Geldwert von Fr. 250000. — 159
Immerhin wird vorgeschlagen, die Mindestkapitalerhdhung
nicht nur auf neue Gesellschaften anzuwenden, sondern alle
Gesellschaften dieser Bestimmung zu unterwerfen. Da nahe-
zu die Hilfte aller im Handelsregister eingetragenen Gesell-
schaften nur das gesetzlich vorgeschriebene Mindestkapital
von Fr. 50000.— aufweisenl60, bedeutet eine Verdoppelung
einen spiirbaren Eingriff in bestehende Verhiltnisse.

Hinzu kommen die steuerlichen Konsequenzen: Auf den ge-
samten Betrag, um den das Kapital erhéht wird — auch wenn
nicht voll einbezahlt — ist die Emissionsabgabe von 3% zu
leisten. Die Ausgabe von Gratisaktien unterliegt der Verrech-
nungssteuer von 35%. Fiir Aktionire im Ausland wird diese
Verrechnungssteuer eine definitive Belastung darstellen, so-
fern kein Doppelbesteuerungsabkommen besteht. Gemaiss
Art. 21 Abs. 1 lit. c. BdABSt und gemiss den meisten kantona-
len Einkommenssteuergesetzen wird die Gratisaktie als Ein-
kommen des Aktionidrs bezeichnet, wobei die geleistete Ver-
rechnungssteuer an den geschuldeten Steuerbetrag angerechnet
wird. Aus diesen Griinden erscheint die vorgeschlagene Erho-

hung des Aktienkapitals aus gesamtwirtschaftlichen Interessen
begriindet und hinreichend.

158 VgL FN 145.
159 Botschaft, S. 40.
160 Botschaft, S. 41.
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Die vorgeschlagenen Massnahmen zur Erhoéhung der Trans-
parenz nehmen auf die unterschiedlichen Funktionen der
Aktiengesellschaften (Publikums-, Gross-, Mittel- und Klein-
gesellschaften) angemessen Riicksicht und entfalten die nétige
Priventivwirkung.

Fragen stellen sich, wie der Grundsatz der fachlichen Befihi-
gung der Revisionsstelle durchgesetzt werden soll. Zwar muss
die Revisionsstelle im Handelsregister eingetragen werden,
jedoch beschrinkt sich die Kognitionsbefugnis des Handels-
registerfiihrers auf den Fall, wo der AG eine Revisionsstelle fehlt
(Art. 727f E OR). Fraglich ist, ob die Vorschrift von Art. 727¢
Abs. 3 E OR geniigt, wonach ein Aktionidr oder Gliubiger
die Abberufung der Revisionsstelle bei deren Ungeniigen verlan-
gen kann. Es muss die Frage gepriift werden, ob die Ausiibung
eines Revisionsmandates nicht von einer Bewilligung abhingig
gemacht werden soll. Nebst fachlicher Eignung hitte der Revi-
sor einen guten Leumund aufzuweisen. Nur durch eine solche
Bewilligung ist aus wirtschaftskriminologischer Sicht eine wirk-
same Eindimmung unsauberer Geschiftspraktiken zu erzielen.
Die Uberlegungen, die dem Antrag des Regierungsrates des
Kantons Zirich betreffend das Gesetz iiber Treuhinder vom
27. August 1980 zugrunde lagen, sollten auch hier Beachtung
finden, auch wenn das Kantonsparlament ein Treuhinderge-
setz abgelehnt hatte.

Die Botschaft beriicksichtigt simtliche Postulate, die aus wirt-
schaftskriminologischer Sicht geeignet sind, Missbriuche bei
Grindungen zu verhindern. Sodann bewirken die Vorschlige
eine effektive Kontrolle des Unternehmensgeschehens durch
verantwortliche Fachleute. Ferner erhéhen die vorgeschlagenen
Bestimmungen die Transparenz des Geschehens in der Gesell-
schaft fir Glaubiger und Aktionire. Endlich erméglichen
die Vorschlige eine wirksame Geltendmachung von Verant-
wortlichkeitsanspriichen. Es ist deshalb zu hoffen, dass der
bundesritliche Entwurf Gesetz wird.
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IV. Anhang: Kriminalstatistische Angaben

Die Kriminalstatistik des Kantons Zirich KRISTA umfasst
einerseits die im Kanton Zirich begangenen und angezeigten
Straftaten, andererseits die aufgrund polizeilicher Ermittlungs-
verfahren festgestellten Straftiter solcher Straftaten. Die
Meldungen erfolgten durch die Kantonspolizei Ziirich, die
Stadtpolizgi Ziirich, die Stadtpolizei Winterthur und durch
Gemeindepolizeistellen. KRISTA ist die einzig umfassende
kriminalpolizeiliche Statistik der Schweiz.

Die folgenden demographischen Angaben dienen dazu, die
kriminalistischen Angaben mit solchen anderer Linder verglei-
chen zu kénnen: 161

Wohnbevolkerung am Jahresende 1980 1981 1982

Kanton Ziirich total 1109998 1113390 1117809

davon

—  Stadt Ziirich 361 441 359 018 357 257
(grosste Schweizer Stadt)

— Stadt Winterthur 86 184 85 960 85927

— iibriges Kantonsgebiet 662 373 668 412 674 625

1982:

Anteil der auslindischen Wohnbevolkerung

an der Wohnbevdlkerung im Kanton Ziirich: 16,9%

Bevolkerungsdichte,

Einwohner im Kt. Ziirich pro km2: 627

161 Amtlicher Staatskalender des Kantons Ziirich 1983/ 84,
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1. Straftaten

Art der Straftat (StGB-Artikel) 1980 1981 1982 1983
Veruntreuung (140) 740 861 716 815
*Deliktsqut:
Fahrzeug 108 88 99 127
*Tater:

Bankangestellter 3 48 1 7

Beamter 2 2 3 4

Kaderfunktiondr 34 212 62 184

Treuhander 13 119 30 5

Betrug (148) 2767 3733 2759 2734
*Tater:

Anonyme Gesellschaft 315 428 144 128

Schwindelfirma 83 825 14 80
**Austauschtrickbetrug** 16 32 1 1"
**Dienstleistungsbetrug** 149 186 182 143

*Opfer/Objekt:

Hotel/Pension 79 104 96 69

**EDV-Manipulation** 0 0 3 3
*Tatmittel/Deliktsobjekt:

EDV-System 0 0 0 1

EDV-Input/Qutput 0 0 3 2
**Geldwechselbetrug** 16 13 12 12
**Kredit- und Darlehensbetrug** 562 856 1034 873

*Tatmittel/Deliktsobjekt:

Kreditkarte 183 448 609 402

**Mietbetrug** 42 85 65 64
*Tatmittel/Deliktsobjekt:

Fahrzeug 24 50 40 4]
**Prospek tbetrug** 204 2 52 2
**Yerkaufsbetrug** 297 362 374 397

*Tatmittel/Deliktsobjekt:

Fahrzeug 55 60 92 77

**Yersicherungsbe trug** 112 80 95 68
*Tatmittel/Deliktsobjekt:

Fahrzeug 14 30 47 25

**Wertschriftenbetrug** 206 634 196 284
*Tatmittel /Deliktsobjekt:

Check 181 153 143 225

_ Wertschrift 18 12 12 52

**Jbriger Betrug** 1054 1474 728 862

Unwahre Angaben iiber Handelsgesell-

schaften und Genossenschaften (152) 18 27 6 11

Warenfidlschung (153) 4 4 5 0
*Tatmittel/Deliktsobjekt:

Goldmiinzen/Medaillen 1 0 1 0

Lebensmi ttel 1 1 3 0

Ubrige Konsumgiiter 2 1 1 0
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. Straftaten

Art der Straftat (StGB-Artikel) 1980 1981 1982 1983
Inverkehrbringen gefdlschter Waren (154) 19 12 10 8
*Tatmittel /Deliktsobjekt:
Goldmiinzen/Medaillen 7 1 7 6
Lebensmittel 1 1 2 0
Ubrige Konsumgiiter 3 7 1 2
Einfiihren und Lagern gefdlschter
Waren (155) 14 4 4 4
*Tatmittel /Deliktsobjekt:
Goldmiinzen/Medaillen 4 0 3 4
Lebensmittel 0 0 0 0
Ubrige Konsumgiiter 3 2 1 0
Wucher (157) 1 2 2 3
Verleitung zur Spekulation (158) 1 0 0 0
Ungetreue Geschadftsfiihrung (159) 45 36 28 62
*Titer:
Bankangestellter 0 1 1 1
Beamter 1 1 0 0
Kaderfunktionar 21 24 1 32
Treuhdnder 3 2 3 5
Kreditschidigung (160) 6 3 0 3
Verletzung des Fabrikations- oder
Geschiftsgeheimnisses (162) 2 4 6 9
Betriigerischer Konkurs (163) 10 8 8 1
Pfandungsbetrug (164) 10 38 4 19
Leichtsinniger Konkurs und Vermdgens-
verfall (165) 17 22 15 9
Unterlassung der Buchfiihrung (166) 8 22 9 12
Bevorzugung eines Gldubigers (167) 0 1 0 8
Stimmenkauf (168) 0 0 0 0
Verfiigung iiber gepfandete, mit Arrest
belegte oder amtlich aufgezeichnete
Sachen (169) . 28 33 41 36
Erschleichung eines gerichtlichen Nach-
lassvertrages (170) 0 0 0 0
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1. Straftaten

Art der Straftat (StGB-Artikel) 1980 1981 1982 1983
Geldfalschung (240) 15 16 15 25
*Tatmittel/Deliktsobjekt:
CH Hartgeld 10 7 6 15
CH Noten 5 5 6 3
D-Mark 0 2 0 0
I1tal. Lire 0 0 0 1
US-Dollars 0 2 2 5
Yreneli/Sovereign 0 0 0 0
Geldverfdlschung (241) 1 14 7 2
*Tatmittel /Deliktsobjekt:
CH Hartgeld 0 0 0 0
CH Noten 1 14 7 2
D-Mark 0 0 0 0
Ital. Lire 0 0 0 0
US-Dollars 0 0 0 0
Yreneli/Sovereign 0 0 0 0
In Umlaufsetzen falschen Geldes (242) 129 133 193 146
*Tatmittel/Deliktsobjekt:
CH Hartgeld 11 9 8 24
CH Noten 16 23 23 6
D-Mark 2 2 0 2
Ital. Lire 14 7 12 5
US-Dollars 62 80 141 93
Y¥reneli/Sovereign 1 1 0 0
Miinzverringerung (243) 0 0 0 0
Einfihrung, Erwerben, Lagern falschen
Geldes (244) 52 36 42 19
Fdlschung amtlicher Wertzeichen (245) 1 1 0 0
Fdlschung amtlicher Zeichen (246) 2 1 0 0
Fdlschungsgerdate, unrechtmdssiger
Gebrauch von Gerdten (247) 0 0 0 0
Fdlschung von Mass und Gewicht (248) 0 0 0 0
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1. Straftaten

Art der Straftat (StGB-Artikel) 1980 1981 1982 1983
Urkundenfalschung (251) 821 991 1034 1007
*Tatmittel/Deliktsobjekt:
Bilanz 161 27 5 6
Buchhaltungsbelege/Buchhaltungs-
unterlagen 175 241 210 202
Vertrag 72 65 113 104
Wertschrift 72 107 102 140
Falschung von Ausweisen (252) 131 181 233 205
*Motiv/Iweck:
Politisch 2 1 2 4
*Tatmittel/Deliktsobjekt:
Filhrerausweis 40 63 38 47
Identitatskarte 20 16 40 28
Reisepass 60 73 121 94
Erschleichung einer falschen
Beurkundung (253) 1 40 15 16
Unterdriickung von Urkunden (254) 15 128 13 15
Grenzverriickung (256) 2 0 0 0

Beseitigung von Yermessungs- und
Wasserstandszeichen (257) 0 0 0 0
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2. Straftiter

Art der Straftat (StGB-Artikel) 1980 1981 1982 1983
Veruntreuung (140) 476 459 510 525
*Deliktsgut:
Fahrzeug 105 86 100 97
*Tater:

Bankangestellter 3 5 6 6

Beamter 3 2 3 3

Kaderfunktionar 14 23 25 28

Treuhdnder 12 10 n 5

Betrug (148) 1044 1128 1191 1276
*Tater:

Anonyme Gesellschaft 7 12 12 5

Schwindel firma 16 8 13 12
**Austauschtrickbetrug** 13 16 1 6
**Dienstleistungsbetrug** 108 144 159 130

*Opfer/Objekt:

Hotel/Pension 59 87 92 67

**EDY-Manipulation** 0 0 1 1
*Tatmittel/Deliktsobjekt:

EDY-System 0 0 0 0

EDV-Input/Output 0 0 1 1
**Gel dwechselbetrug** 5 5 1 6
**Kredit- und Darlehensbetrug** 259 23 264 255

*Tatmittel/Deliktsobjekt:

Kreditkarte 32 59 43 48

**Mietbetrug** 29 74 42 49
*Tatmittel/Deliktsobjekt:

Fahrzeug 15 39 23 28
**Prospek thetrug** 9 3 3 9
**Yerkaufsbetrug** 213 186 222 266

*Tatmittel/Deliktsobjekt:

Fahrzeug 55 41 63 63

**Yersicherungsbetrug** 53 80 80 72
*Tatmittel /Deliktsobjekt:

Fahrzeug 21 33 4] 33

**Wertschriftenbetrug** 69 89 73 104
*Tatmittel/Deliktsobjekt:

Check 56 74 49 84

_ Wertschrift 8 13 19 14

**{briger Betrug** 319 329 373 400

Unwahre Angaben iber Handelsgesell-

schaften und Genossenschaften (152) 10 5 12 11

Warenfalschung (153) 6 7 6 0
*Tatmittel/Deliktsobjekt:

Goldminzen/Medaillen 0 0 1 0

Lebensmittel 1 1 4 0

Ubrige Konsumgiiter 4 3 1 0
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. Straftiter

Art der Straftat (StGB-Artikel) 1980 1981 1982 1983
Inverkehrbringen gefdlschter Waren (154) 24 14 9 5
*Tatmittel/Deliktsobjekt:
Goldmiinzen/Medaillen 8 2 7 2
Lebensmittel 1 1 1 0
Ubrige Konsumgiiter 4 6 1 3
Einfihren und Lagern gefdlschter
Waren (155) 15 4 6 2
*Tatmittel/Deliktsobjekt:
Goldmiinzen/Medaillen 5 0 3 2
Lebensmittel 0 0 0 0
Ubrige Konsumgiiter 3 2 3 0
Wucher (157) 1 2 3 4
Yerleitung zur Spekulation (158) 2 0 0 0
Ungetreue Geschaftsfiihrung (159) 37 26 3 44
*Titer:
Bankangestellter 1 3 1 1
Beamter 1 1 0 0
Kaderfunktiondr 14 12 14 24
Treuhander 4 1 3 6
Kreditschadigung (160) 4 3 0 2
Verletzung des Fabrikations- oder Ge-
schiftsgeheimnisses (162) 4 3 5 9
Betriigerischer Konkurs (163) 15 12 9 13
Pfandungsbetrug (164) 13 18 23 21
Leichtsinniger Konkurs und Vermdgens-
verfall (165) 25 16 14 9
Unterlassung der Buchfiihrung (166) 13 18 10 16
Bevorzugung eines Glaubigers (167) 2 1 0 7
Stimmenkauf (168) 0 0 0 0
Verfiigung iiber gepfandete, mit Arrest
belegte oder amtlich aufgezeichnete
Sachen (169) 28 36 39 30
Erschleichung eines gerichtlichen Nach-
lassvertrages {(170) 0 0 0 0
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2. Straftater

Art der Straftat (StGB-Artikel) 1980 1981 1982 1983
Geldfdlschung (240) 3 1 3 8
*Tatmittel/Deliktsobjekt:
CH Hartgeld 3 1 1 4
CH Noten 0 0 0 1
D-Mark 0 0 0 0
Ital. Lire 0 0 0 2
US-Dollars 0 0 2 3
Yreneli/Sovereign 0 0 0 0
Geldverfalschung (241) 0 1 0 0
*Tatmittel/Deliktsobjekt:
CH Hartgeld 0 0 0 0
CH Noten 0 1 0 0
D-Mark 0 0 0 0
Ital. Lire 0 0 0 0
US-Dollars 0 0 0 0
Vreneli/Sovereign 0 0 0 0
In Umlaufsetzen falschen Geldes (242) 67 83 121 9
*Tatmittel /Deliktsobjekt:
CH Hartgeld 3 1 0 6
CH Noten 5 3 7 2
D-Mark 1 0 0 0
Ital. Lire 12 7 12 7
US-Dollars 32 60 98 68
VYreneli/Sovereign 0 2 0 0
Miinzverringerung (243) 0 0 0 0
Einfihren, Erwerben, Lagern falschen
Geldes (244) 52 35 41 17
Filschung amtlicher Wertzeichen (245) 0 1 0 0
Filschung amtlicher Zeichen (246) 1 1 0 0
Filschungsgerdte, unrechtmissiger
Gebrauch von Geraten (247) 0 0 2 0
Fdlschung von Mass und Gewicht (248) 0 0 0 0
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. Straftiter

Art der Straftat (StGB-Artikel) 1980 1981 1982 1983
Urkundenfdlschung (251) 302 344 336 356
*Tatmittel /Deliktsobjekt:
Bilanz 10 22 5 4
Buchhaltungsbelege/-unterlagen 90 86 102 83
Yertrag 41 44 49 76
Wertschrift 28 40 36 41
Falschung von Ausweisen (252) 125 185 216 184
*Motiv/Iweck:
Politisch 4 1 2 4
*Tatmittel /Deliktsobjekt:
Fiuhrerausweis 37 59 45 47
Identitatskarte 17 21 23 20
Reisepass 55 83 120 101
Erschleichung einer falschen
Beurkundung (253) 18 21 18 18
Unterdriickung von Urkunden (254) 15 18 13 16
Grenzverriickung (256) 1 0 0 0
Beseitigung von Yermessungs- und
Wasserstandszeichen (257) 0 0 0 0
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3. Aufgeklirte Wirtschaftsdelikte im Kanton Ziirich

Jahr  Neu einge- Gesamter Anzahl Ver- Aus Anzahl Ungedeckte
gangene Deliktsbetrag fahren mit behandelter Forderungen
(in Mio Fr.) iber 1 Mio. Fille: aus Konkursen
Deliktsbetrag Konkursfille (in Mio. Fr.)

1974 98 163 25 30
1975 102 178 30 26 45,3
1976 126 322 33 28 76,5
1977 135 267 34 &1 63,5
1978 143 202 33 28 34,3
1979 139 152 31 40 47
1980 154 164 21 30 24
1981 172 145 27 29 32
1982 183 234 34 26 21
1983 154 238 33 28 26

358



Literaturverzeichnis

Antognazza, Giampiero: Computerkriminalitit: Stellenwert tiberschitzt, Krimi-
nalistik 7/83, S. 389ff.

Antognazza, Giampiero: Rechtliche Probleme bei Wirtschaftsdelikten, ZStR 100
(1983), S. 298ft.

Arzt, Gunther: Probleme der Kriminalisierung und Entkriminalisierung sozial-
schéddlichen Verhaltens, in: Polizei und Kriminalpolitik, Hrsg. Bundeskrimi-
nalamt Wiesbaden 1981.

Bellinger B.: Unternehmenskrisen und ihre Ursachen, in: FS Ruberg, Wiesbaden
1962.

Belke/Oehmichen: Wirtschaftskriminalitat, Bamberg 1983.

Bernasconi, Paolo: Das schweizerische Bankgeheimnis und das neue Rechtshil-
fegesetz in Strafsachen, Der Schweizer Treuhdnder, 1983, S. 10ff.

Bucher, Eugen: Fiir eine strafrechtliche Durchgriffslehre bei Delikten der Ver-
waltung zum Nachteil juristischer Personen, ZStR 94 (1977), S. 165ff.

Bockli, Peter: Zur Garantenhaftung des Vorgesetzten im Verwaltungsstrafrecht,
namentlich bei Steuerstrafen, ZStR 97 (1980), S. 73 ff.

Botschaft: tiber die Revision des Aktienrechts vom 23. Februar 1983.

De Capitani, Werner: Internationale Rechtshilfe, eine Standortbestimmung, ZSR
NF 100 (1981) II, S. 367ff.

Frei, Lionel: Das neue Bundesgesetz iiber internationale Rechtshilfe in Strafsa-
chen — neue Losungen und neue Probleme — ZStR 100 (1983), S. 57ff.

Frei, Lionel: Die Rechtshilfe bei Abgabebetrug gemass Art. 3 Abs. 3 des neuen
Rechtshilfegesetzes (IRSG), Archiv fiir schweizerisches Abgaberecht 50
(1981/82), S. 3371t

Jung, Heike: Die Bekimpfung der Wirtschaftskriminalitit als Priifstein des Straf-
rechtssystems, Berlin, New York 1979.

Kubli, Peter: Der leichte und der schwere Steuerbetrug, Archiv fiir schweizeri-
sches Abgaberecht, 52 (1983), S. 241ff.

359



Kiister, Erwin: Das Steuerstrafrecht aus der Sicht der Steuerfahndung, in: Straf-
verfolgung und Strafverteidigung im Steuerstrafrecht, Hrsg. Kohlmann,
Giinter, Koln 1983.

Krauss, Detlev: Die strafrechtliche Problematik bei der Erschleichung kantonaler
Subventionen, in: FS Frank Vischer, Ziirich 1983.

Mayer/Goldstein: The First Two Years, Problems Of Small Firm Growth And
Survival, in: Small Business Research, Series Nr. 2, Washington 1961.

Mohrenschlager, Manfred: Der Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Bekidmp-
fung der Wirtschaftskriminalitdt (Stand: April 1982), in: Belke/Oehmichen
(Hrsg.), Wirtschaftskriminalitdt, Bamberg 1983.

Mossu, Claude: Les articles 130bis et 133bis AIN, Archiv flir schweizerisches
Abgaberecht, 48 (1979/1980), S. 577 ft.

Nobel, Peter: Das Insider-Geschift, SJZ 79 (1983), S. 121 ff.

Peter, Markus: Erste Erfahrungen mit dem Bundesgesetz (iber das Verwaltungs-
strafrecht, ZStR 93 (1977), S. 353 ff.

Rohner, Louis: Computerkriminalitat, Zirich 1975.
Rothenfluh, Walter: Die Dauer des Strafprozesses, ZStR 100 (1983), S. 366 fT.

Schaffmeister, Dieter: Das niederlandische Wirtschaftsstrafgesetz etc., ZStW 85
(1973), S. 782ft.

Schick, Peter: Ausgewidhlte Probleme des Wirtschaftsstrafrechts im Lichte des
neuen Strafgesetzbuches, in: FS Wilburg, Graz 1975.

Schluep, Walter: Was ist Wirtschaftsrecht?, in: FS Hug, Bern 1968 (Wirtschafts-
recht)

Schluep, Walter: Mitbestimmung?, in: FS Biirgi, Ziirich 1979 (Mitbestimmung).

Schmid, Niklaus: Banken zwischen Legalitit und Kriminalitat, Heidelberg 1980
(Banken).

Schmid, Niklaus: Der Wirtschaftsstraftater, Ergebnisse einer Ziircher Untersu-
chung, ZStR 92 (1976). S. 511t

Schmid, Niklaus: Die strafrechtliche Verantwortlichkeit fiir Wirtschaftsdelikte im
Tatigkeitsbereich der Aktiengesellschaft, SAG 1974, S. 101 ff.

360



Schmid Niklaus: Missbrauche im modernen Zahlungs- und Kreditverkehr, Bern/
Stuttgart 1982.

Schubarth, Martin: Zur strafrechtlichen Haftung der Geschiftsherren, ZStR 92
(1976), S. 370fT.

Schubarth, Martin: Vom Vermogensstrafrecht zum Wirtschaftsstrafrecht, SIZ 75
(1979), S. 185fT.

Schultz, Hans: Die Einziehung, der Verfall von Geschenken und andern Zuwen-
dungen sowie die Verwendung zugunsten des Geschidigten, ZbJV 114
(1978), S. 305fT.

Schultz, Hans: Die Bedeutung der Wirtschaftskriminalitit in der Schweiz, in: Kri-
minologische Gegenwartsfragen, Bd. 13, Stuttgart 1978 (Wirtschaftskrimina-
litat).

Schultz, Hans: Das materielle Verwaltungsrecht, Vortrag Oktober 1974 (hekt.)
(Verwaltungsstrafrecht).

Schultz, Hans: Bankgeheimnis und internationale Rechtshilfe in Strafsachen,
Bankvereinheft 22, 1982 (Rechtshilfe).

Schiinemann, Bernd: Unternehmenskriminalitdt und Strafrecht, Kéln 1979.
Schwind, Hans-Dieter: Zur kriminalpolitischen Lage in der Bundesrepublik
Deutschland, in: Schwind/Berckhauer/Steinhilper (Hrsg.) Priventive Kri-

minalpolitik, Kriminologische Forschung, Schriftenreihe des Niedersichsi-
schen Ministeriums der Justiz, Bd. 1, Heidelberg 1980.

Sieber, Ulrich: Computerkriminalitit und Strafrecht, 2. Aufl. 1980.

Stratenwerth, Glinter: Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, Bern 1982
(AT).

Stratenwerth, Giinter: Qualifizierte Veruntreuung und Organhaftung, ZStR 96
(1979), S. 90.

Stratenwerth, Giinter: Computerbetrug, ZStR 98 (1981), S. 229ff.

Stratenwerth, Giinter: Zum Straftatbestand des Missbrauchs von Insiderinforma-
tionen, in: FS Frank Vischer, Ziirich 1983.

Tiedemann, Klaus: Wirtschaftsstrafrecht und Wirtschaftskriminalitdt, 2. Bd.,
Hamburg 1976 (Wirtschaftsstrafrecht).

361



Tiedemann, Klaus: Internationale und vergleichende Aspekte der Wirtschaftskri-
minalitat, in: Beitriage liber Wirtschaftskriminalitat, Hrsg. Schimmelpfeng
GmbH, Frankfurt 1979 (Aspekte).

Volk, Klaus: Kriminalpolitik und Bekdmpfung der Wirtschaftskriminalitit, in:
Polizei und Kriminalpolitik, Hrsg. Bundeskriminalamt Wiesbaden 1981.

Weibel, F.: Die Aussagefihigkeit von Kriterien zu Bonititsbeurteilung im Kredit-
geschift der Banken, Diss. Ziirich, 1973.

Zimmerli, Erwin: Kommt dem Begriff der Wirtschaftskriminalitdt wirklich nur
kriminaltaktische Bedeutung zu?, ZStR 91 (1975), S. 305 1.

Zimmerli, Erwin: Wirtschaftskriminalitit mit Kleinaktiengesellschaften, Ziirich
1978 (Wirtschaftskriminalitit).

Zimmerli, Erwin: Priventive Bekimpfung der Wirtschaftskriminalitit, in: Wirt-
schaftskriminalitit, Hrsg. Neutra Ziirich 1982 (Praventive Bekimpfung).

362



	Wirtschaftskriminalität in der Schweiz : rechtliche und gesetzgeberische Probleme aus präventiver Sicht

